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F. QUASS 

ZUM PROBLEM DER KULTIVIERUNG BRACHLIEGENDEN 
GEMEINDELANDES KAISERZEITLICHER STÄDTE GRIECHENLANDS 

Den Ausgangspunkt der hier dargebotenen Beobachtungen und 
Überlegungen bildet die Feststellung, daß es im kaiserzeitlichen Griechenland 
vom ersten bis zum beginnenden dritten Jh. n. Chr., d. h. soweit die 
literarischen und inschriftlichen Zeugnisse einen Einblick gestatten, zeitweilig 
größere landwirtschaftlich nutzbare, aber unbearbeitete Flächen gab. Dieser 
Zustand machte sich vor allem auf Gemeindeland negativ bemerkbar und man 
mußte Anstrengungen zu dessen Kultivierung bzw. Rekultivierung 
unternehmen; denn aus der Nutzung bzw. Verpachtung des öffentlichen 
Bodeneigentums bezogen die Städte bekanntlich ihre wesentlichen Einkünfte. 
Die Konstatierung dieser Verhältnisse ist selbstverständlich nicht neu und 
auch ihre eingehendere Betrachtung vermag insofern keine Überraschungen 
zu liefern. Aber neben den bekannten Quellen gibt es für diese Erscheinungen 
auch weniger geläufige Zeugnisse, deren genauere Untersuchung sich lohnt 
und vielleicht zu einer Korrektur bisheriger Ansichten führt. 

Die Untersuchung wird generell den Fragen nachzugehen haben, wo, aus 
welchen Gründen und unter welchen Begleitumständen die skizzierten 
Phänomene auftraten, sowie, in welcher Weise bzw. mit welchen Mitteln die 
Städte ihrer Herr zu werden versuchten. Bei den betreffenden Maßnahmen 
dürfte es ferner von einigem Interesse sein, ob sich über die pragmatische, 
i.d.R. also fiskalische Lösung hinausgehende sozial - und wirtschaftspolitische 
Zielvorstellungen konstatieren lassen. Schießlich wird auch die Art und das 
Gewicht der Einwirkung zu bestimmen sein, welche ggf. die römische 
Regierung und Provinzadministration, denen an einer Verbesserung der 
finanziellen Lage der Städte (durch die Sicherung von deren Einnahmen) sehr 
gelegen war, auf die in diesem Zusammenhang getroffenen Regelungen 
ausübten. 

Der einschlägige locus classicus für die genannten Verhältnisse ist 
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bekanntlich der Euboikos (or. 7) des Dio von Prusa, der darin (wahrscheinlich 
im Jahr 96 n. Chr. oder später)1 eine fiktive, aber sehr lebendige Darstellung 
von den politischen, sozialen und ökonomischen Zuständen in einer kleinen 
euboiischen Gemeinde gibt. Die für mein Thema wichtigsten Angaben seiner 
Schilderung sind folgende:Beinahe zwei Drittel des städtischen Territoriums 
(χώρα) lagen brach und waren verwahrlost (34.38). Betroffen war von dieser 

Lage das Gemeindeland ( γη δημοσία), zu dem vor längerer Zeit noch das vom 
Fiskus eingezogene und ebenfalls brachliegende Gut eines reichen 
Grundbesitzers hinzugekommen war; dort betrieben nur noch zwei Familien 
(ehemalige Hirten des reichen Mannes) in eigener Regie und für ihre eigenen 
Bedürfnisse Landwirtschaft, ohne an die Stadt irgendwelche Abgaben zu 
zahlen2. Aber allem Anschein nach hatten auch eine Reihe privater 
Grundbesitzer und mit Sicherheit der Sprecher (ρήτωρ επιεικής) in der (von 

Dio geschilderten) Volksversammlung Felder brachliegen, sowohl 

geringerer Qualität (in den Bergen) wie besserer (in der Ebene). Als Ursachen 
für diesen Zustand werden Gleichgültigkeit (αμέλεια) und Mangel an 

Menschen (ολιγανθρωπία), die den Boden bestellen könnten bzw. wollten, 
verantwortlich gemacht (34). 

Zur Behebung dieses Mißstandes läßt Dio den Redner in der 
Volksversammlung den Vorschlag machen, nicht über diejenigen 
aufgebracht zu sein, die inoffiziell brachliegendes Gemeindeland kultivierten 
(34), sondern alle Bürger aufzufordern, ein Stück solchen Bodens zur 
Bewirtschaftung zu übernehmen (άπολαβεϊν).Οίβ Wohlhabenderen (αφορ-

μήν τίνα έχοντες) sollten eine größere Fläche, die Armen (πένητες) eine 

kleinere (je nach ihren Kräften) in Besitz nehmen, und zwar offensichtlich als 
Erbpächter; denn erst nach zehn abgabenfreien Jahren, in denen die 
Wirtschaft zur Rentabilität entwickelt werden konnte, sollte ein Teil des 
Bodenertrages (καρποί) an die Gemeinde (als Pacht) abgeführt werden, aber 
kein Vieh (36-37). Die letztere Einschränkung läßt vermuten, daß Dio sich 

1. Vgl. C.P.Jones, TheRoman World ofDio Chrysostom (1978), 135. 
2. Dio 7, 10-12 läßt den "Jäger" erzählen, daß man nur das zahlreiche Vieh des reichen 

Mannes wegtrieb und schlachtete, d.h. zu Geld machte. Danach ließ der Fiskus offenbar das 
Land ungenutzt liegen. Aus 27-28, wo von den Abgaben die Rede ist, gewinnt man den 
Eindruck, daß die Stadt über diese Ländereien verfügen konnte. 
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auf den Parzellen überwiegend eine kleinbäuerliche, aus Getreideanbau, 
Weinpflanzungen und Viehhaltung gemischte Form der Landwirtschaft 
vorstellte,etwa in der Art, wie sie auch der^Jäger^betrieb(4^-47).Die 
günstigen Konditionen bei derLandvergabesolltenfüreine möglichst große 
Beteiligung der Bürger sorgen und damit die Verwirklichung des Projektes 
sichern Man war aber auch an der Nutzung des Bodens durch Fremde 
interessiert; siesolltenebenfallsLandaufDauerpachtendürfen,abernurfünf 
Jahre frei von Abgaben sein und danach eine doppelt so hohe Quote wie die 
Bürger abliefern. Demjenigen Fremden, der eine (relativ große)Fläche von 
^(JPlethren(19ha)^ bewirtschaftete, sollte sogar das Bürgerrecht verliehen 
und damit dieselben Bedingungen wie den Bürgern eingeräumt werden, um 
möglichst viele Interessenten zu gewinnen (37). 

Die Zielsetzung der vorgeschlagenen Regelung ist einmal rein 
pragmatisch; sie besteht in der dauerhaften Nutzung des gesamten 
Gemeindelandes zurVermehrung und Sicherung regelmäßiger öffentlicher 
Einnahmen und zugleich zurVersorgung der Stadtmit Lebensmitteln. Doch 
verfolgt Dio eindeutig auch ein weitergefaßtes sozial und 
wirtschaftspolitisches ^Programm^DieBürger,diesichauf das Angebotder 
Bodenkultivierung einließen, sollten dadurch, wie es heißt,von Untätigkeit 
(o;^io;)undArmut^via)befreit werden,d.h.daß vor allem der ärmeren 
Stadtbevölkerung durch eine kleinbäuerliche Existenz Beschäftigung und 
Auskommen gesichert werden sollten^ Neben den ärmeren sollten im 
entsprechendenVerhältnis auch die wohlhabenderen Bürger ökonomisch 
aktiviert und gestärkt werden. Durch eine möglichst zahlreiche Beteiligung 

3. Vgl. F. Hultsch, Griechische und römische Metrologie, 2. Bearbeitung (1882), 40f. 700. 
4. Or. 7,36:... 'ίνα ύμϊν η τε χώρα ενεργός fi και των πολιτών ο'ι θέλοντες δύο των μεγί

στων άπηλλαγμένοι κακών, αργίας καί πενίας. Zutreffend, wenngleich stark nach der 
moralphilosophischen bzw. ideologischen Seite hin interpretierte den Passus H.v. Arnim, 
Leben und Werke des Dion von Prusa ( 1898), 456 und 501 : Danach wollte Dio "auch einen 
großen Teil der städtischen Proletarier allmählich wieder in wohlhabende Bauern verwandeln 
und sie nicht nur ökonomisch, sondern auch physisch und moralisch auf eine höhere Stufe 
heben". Ähnlich, aber etwas nüchterner sieht den Sachverhalt z.B. C.P. Jones, Roman World 
(wie A. 1 ), 60: Danach schrieb Dio "as a pupil of Musonius, who also praised the agricultural 
life, and as a member of the greek upper classes: for these were no less interested than the 
emperors in making their cities less dependent on imported food, and their poor on public 
welfare". Vgl. auch ebd. 130. 
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aus der gesamten Bürgerschaft wollte man dem Menschenmangel auf dem 
Land begegnen. Aber offensichtlich ist die Gliganthropie weiter zu fassen 
und darunterüberhaupt einRückgang der Bürgerzahlzu verstehen.Umeinen 
Mangel an Bürgern, die für das Projekt zu interessieren waren, 
auszugleichen, wurden folgerichtig Zuzug undTeilnahme von Fremden 
zugelassen,wenngleich sie den Bürgern gegenüber benachteiligt waren. Es 
wurde sogarumihrmöglichst starkes Engagement geworben, indem man es 
mit dem Bürgerrecht, d.h. den günstigen Pachtkonditionen für Bürger, 
prämierte und so zugleich ökonomisch potente Neubürger gewann. 

Freilich sind Dios Ausführungen bekanntlich Fiktion undTeil eines 
moralphilosophischenVortrags(inderArtderDiatribe),derdaseinfacheund 
friedliche Leben des Landmannes und Jägers idealisiert, die Lebensformen 
der Stadt dagegen ktitisch betrachtet und vor allem gegen den übertriebenen 
Lu^us Front macht^.Es ist verständlich, daß der Wirklichkeitsgehalt seiner 
Angaben in der Forschung umstritten warundist.VonphilologischerWarte 
auslehnteeszB.U v.Wilamowitzstriktab,demvonDiodargestelltenIdvll 
irgendeinen Realitätsbezugzuzubilligen^. Aberdielebensvollenund 
realistischen Züge, welche die Schilderung trotz ihres fiktiven Charakters 
unbestreitbar aufweist, führten auch zu entgegengesetzten Urteilen.Vor 
allem betrachteten bekanntlich viele Historiker darunter so prominente 
Gelehrte wieTh.Mommsen^und (besonders entschieden) Ed.Mever^ und 
auchMRostovtzeff^ die Beschreibung der kleinen euboiischen Stadt nicht 

5. Von neueren Beiträgen seien genannt: 0 . Reuter, Untersuchungen zum Euboikos des 
Dion von Prusa (1932); P.A. Brunt, Aspects of the Social Thought of Dio Chrysostom and the 
Stoics, in: PCPhS 199 (n.s. 19), 1973, 9-34; P. Desideri, Dione de Prusa etc. (1978), 225-228; 
Hinweise ebd. 255-257; C.P.Jones, Roman World(wit A.l), 56-61; Hinweise ebd. 177f. 
Einige weitere Hinweise finden sich bei N. Méthy, Dion Chrysostome et la domination 
romaine, in: AntCIass63,1994,182f. 

6. Wtiamowitz. Antigenes von Karystos, Philologische Untersuchungen 4,1881,139f, 12, 
hielt es für "pedantismus, die Verhältnisse in einer vom ersten bis zum letzten buchstaben 
erfundenen novelle als historisch anzusehn" bzw. "novelle und historié zu vermischen". 

7. Th. Mommsen, RG 5, 246. 
8. Ed. Meyer, Die wirtschaftliche Entwicklung des Altertums, in: Kleine Schriften I, 

2.Aufl. (1924), 137-140; 164-168. 
9. M. Rostovtzeff, 77; e Social and Economic History of the Roman Empire I, 2.Aufl. 

(1957), 253f. 
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nur als realistisch, sondern geradezu als Paradigma für die sozialen und 
wirtschaftlichen VerhältnissederStädte,d.h. fürdie Verarmung, die 
Entvölkerung und für dasVorhandensein weiter Strecken verödeter Flächen 
in Griechenlands 

Gegen die allzu großzügigeVerallgemeinerung desBildes,das der 
Euboikos vermittelt,wurden vonJ. Darunter wirtschaftshistorischem 
Aspekt ausgutenGründengravierendeEinwändeerhoben,geradeim 
Hinblick aufEuboia.Erwies(vorallem auf Grund inschriftlichen Materials) 
im einzelnen nach,daß die euboiischenStädte(Chalkis,Eretria,Karvstos, 
Histiaiabzw.Aidepsos)inderKaiserzeitzwarlängstnichtmehrindemMaße 
ökonomisch prosperierten wie in klassischer und hellenistischer Zeit, daß es 
aber u.a. immer noch große Güter und wohlhabende Bürger gab, die in der 
traditionellenWeise großzügig die öffentlichen Funktionen wahrnahmen, 
und daßdie Feste und anderen städtischen Institutionen immernoch lebendig 
waren. Folglich träfe Dios Schilderung über das Ausmaß derVerödung des 
Landes auf die Insel nicht zu^ 

Diese Kritik erscheint prinzipiell berechtigt, greift aber teilweise ins 
Leere; Dios Szenario von dem weitreichenden Ruin der Landwirtschaft auf 
dem städtischenTerritorium ist in sich nicht schlüssig. Es gibt Äußerungen, 
diediesemEindruckklarwidersprechen.Aus ihnen ergibt sich eindeutig,daß 
es eine Reihe wohlhabender Grundbesitzer gab, deren Wirtschaft 
offensichtlich immernoch hinreichend gut funktionierten Sie traten, wie es 
in der Kaiserzeit allgemein üblich war,als Honoratioren undPolitiker(^ro-

10. Vgl. z.B. Ο. Seeck, Geschichte des Untergangs der antiken Welti 4. Aufl. (1921), 381 f. 
Sehr weitgehende Konsequenzen für ganz Griechenland zog aus Dios Aussagen z.B. auch U. 
Kahrstedt; er stufte sein ganzes Buch, Das wirtschaftliche Gesicht Griechenlands in der 
Kaiserzeit (\ 954), als Kommentar zu Pausanias und ausdrücklich auch zu Dions Euboikos ein, 
wobei er Euboia nicht einmal eigens behandelte; vgl. ebd. 9. 

l l . J . Day, The Value of Dio Chrysostom's Euboean Discourse for the Economic Historian, 
in: Studies in Roman Economic and Social History in Honour of A. Ch. Johnson (1951), 209-
235, bes. 223f. 227-229.231,233f.235. Eine Reihe kritischer Bemerkungen mit Korrekturen zu 
diesem Beitrag bringt L. Robert, Hellenica 11/12, i960. 68 A.3. 

12. Vgl. or.7,11.34.38-39. Eine der Töchter des "Jägers" ist im benachbarten Dorf mit einem 
reichen Bauern (άνήρ πλούσιος), der Weizen anbaut, verheiratet (68); bei der zweiten Tochter 
kann eine solche Verheiratung immerhin für möglich gehalten werden (69), wenngleich die 
Heirat mit einem armen Mann (άνήρ πένης) vorgesehen ist (70). 
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ρες) vor derVolksversammlung auf, die im Theatertagte,unterbreiteten dort 

Vorschläge^oder ergriffen als Beamte (άρχοντες) dasWort^ und führten 
Beschlüsse herbei^. Ähnlich wie mit derVerödung des Landes verhält es 
sich mit dem Zustandder Entvölkerung (ολιγανθρωπία) Auchderen 

Ausmaß wird durch Dio selbst teilweise relativiert; Die Bürgerschaft der 
kleinen Gemeinde war offenbarzahlreich undinderVolksversammlungwar 
eine große Menschenmenge(πoλ^ςöχλoς,πλήθo^)präsent^.Vor allem istzu 
beachten, daß Dio offensichtlich sein Projekt der Verpachtung des 
Gemeindelandes fürpraktischdurchführbarhält; undererwecktden 
Eindruck, daß dadurch die von ihm dargestellte mißliche Lage beseitigt 
werden würde. Man wird von daher der Kritik Davs insoweit zustimmen 
müssen, als Dios Angaben überdasAusmaßderkrisenhaften Erscheinungen 
übertrieben sind. Aber es kann andererseits keinemZweifel unterliegen, daß 
er Zustände dieser Art als weitgereister Mann aufgrund eigenen Erlebens 
kannte und sie auch bei seinenZuhörern^bzw.Lesem als allgemein bekannt 
voraussetzte, d.h. daß solche Phänomene von ihm nicht frei erfunden sind, 
sondern auf Euboia und da und dort in Griechenland wie auch anderswo 
wirklichzutagetraten.Aberfürsich genommen waren sie nichtzwangsläufig 
gleichbedeutend mit dem totalen Ruin der betreffenden Gemeinden. Man 
muß sich bei der Einschätzung von Dios Äußerungen sozusagen auf einer 
mittleren Linie halten und sich vor allem hüten, aus ihnen voreilig auf einen 
durchgehenden sozialen und wirtschaftlichen Verfall ganz Griechenlands zu 
schließend 

13.Vgl.ebd.27-32;33-40;53-58. 
14.Vgl.ebd.24.43.44.45. 
l^.Vgl.ebd. 60-62.Zum Auftreten der Honoratioren vorderVolksversammlungvgl.auch 

or.34(Tarsica altera), l ; d a z u u . a . F . O u a ß , ^ ^ ^ ^ ^ ^ o ^ ^ ^ ^ ; . ^ . ^ ä ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ( ^ ^ , 4 0 3 4 0 6 f 

16.Vgl.or.7,23.24.26.30.33. 
17.Vielfach wird aufgrund derTendenz der Rede gegen städtisches Leben und extremen 

Lu^us angenommen, daß sie auf eine römische Zuhörerschaft berechnet sei. ^g l . z .B .v . 
Arnim.Leben undWerke(wieA.4),457f;P.Mazon,Dion de Pruse et la politique agraire de 
Trajan.in:CRAJ1943,85f;JDay,The^alue(wieAll),211;PA.Brunt,Aspects(wieA5). 
9;C.P.Jones,RomanWorld(wieA.l),56.61. 

18. Eine solche gemäßigte Position vertraten ζ.Β.J.Keil,The Greek Provinces,in: GAH 
11(1936),564;J.A.G.Larsen,Roman Greece.IL GeneralEconomie Conditions,in: An 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l V ( 1 9 3 8 ; 1 9 5 9 ) , 4 6 5 f f , b e s . 479-483. 
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Den Verhältnissen Griechenlands scheint am ehesten eine 
differenzierende Betrachtungsweise angemessen zu sein. Pauschalierende 
Äußerungen über seinen beklagenswerten Zustand, die sich bekanntlich in 
der literarischen Überlieferung finden, sind mit Reserve aufzunehmen. Z.B. 
konstatierte Seneca den völligen Untergang der berühmtesten Städte^und 
Plutarch behauptete, man könnte(wegen der ολιγανδρία, die durch Kriege 

und Bürgerkriege verursacht sei) jetzt in ganz Griechenland kaum 3^00 
einigermaßen bemittelte Männer (mit ^Hoplitenzensus^)finden^,was auf 
seine Zeit nicht zutreffen dürfte. Bemerkungen dieser Art können kein 
präzises Bild vermitteln und erscheinen ganz ungeeignet, Dios Schilderung 
etwafür ganz Griechenlandzu verifizieren. Selbst die vonmehrerenAutoren 
kolportierte Angabe,daßdasboiotische Theben auf das Niveau eines kleinen 
Dorfes geschrumpft sei, bis aufdieKadmeia, die alleinnoch bewohnt werde, 
machtdenEindruckeinesstandardisiertenArgumentesfürEntvölkerungund 
giltmanchem als literarische Übertreibung^. 

Dochfehltes nichtganzanzuverlässigen, d.h. urkundlichenZeugnissen, 
die etwa den Rückgang der Bürgerschaft für einzelne Städte belegen. Ein 
solches Dokument istz.B.der Brief des Kaisers Claudius an die Delphervom 
J a h r e n . Chr Trotz des schlechten Erhaltungszustandes der Inschrift wird 
klar,daßder Kaiser durch den ProkonsulL. Junius Gallio über den Schwund 
der Bürgerschaftunterrichtet worden war undnundie Initiative zur 
Behebung dieses Mißstandes ergriff Es sollten aus anderen Poleis Leute 

19. Seneca, ep. 14,91,10; ^on vides, quemadmodum in Achaiaclarissimarumurbiumiam 
fundamentaconsumptasintnecquicquam eistet,e^ quo appareatillassaltimfuisse7Vgl.dazu 
dieErlauterungvonLarsen(wieA.18),467. 

20. Plut.,dedefectuoraculorum414A..^aiμόλιςάννύνσλη(ήΕλλάς)παράσχοιτρι-
σχιλίσ^ςόπλίτας. Die genannte Zahl ist orientiert an dem Aufgebot Megaras bei Plataiai und 
erscheint ziemlich willkürlich.Vgl.dazu Larsen(wieA.18),481f; er hält diese zufällige 
Äußerung m.E. zu Recht für übertrieben. Als eine Bestätigung der Schilderung Dios für 
Griechenland allgemein, wie G.P. Jones, ^ ^ ^ ^ ^ 7 ^ ( w i e A . l ) , 6 1 m e i n t , kann sie m. 
E.kaum gelten. 

21.Vgl.Strab.9,403;DioChrys.or.7,121;Paus.8,33,2und9,7,6;dazuLarsen(wieA.18), 
476. AußerBetrachtbleibenhierdieAngabenStrabonsüberEpirusundlllyrien(7,322.237), 
Akarnanien und Aitolien (8,388; 10,450.460), Messenien und Lakonien (8,362), Arkadien 
(8,388)und Thessalien (9,430),da sie,wie es scheint, überwiegend den desolaten Zustand 
Griechenlands am Ende der Bürgerkriege reflektieren. Vgl. Larsena.C, 466. 467-470; 471-
473478 
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aufgerufen bzw. eingeladen werden, sich in Delphi niederzulassen Der 
Wille desKaiserswurde allem Anschein nacherfolgreich ind ieTa t 
umgesetzt. Die Konsequenzen waren, wie es scheint, noch in der 
Regierungszeit Hadrians wirksam. Der Kaiserbrief an Delphi muß als eine 
punktuelle Bestätigung für die Angaben über Bevölkerungsrückgang 
betrachtet werden.Urkundliche Nachrichten über dieses Phänomen gibt es 
auch aus der RegiemngszeitMarc Aureis. In einemBrief an die Amenervom 
Jahr l74^ n.Chr. sah sich der Kaiser gezwungen,von der von ihm selbst 
angeordneten Regel des Nachweises freier Geburt in der dritten Generation, 
d.h. bis auf die Großeltern^^ovia),als Qualifikation für den Zugang zum 
Areopag und damit zum Archontat jetzt abzugehen und für die Zukunft nur 
noch freie Geburt der Eltern des Betreffenden zu verlangen. Als Gründe 
führte der Kaiser den Mangel an angesehenen Familien(γέvηεvöo^α)und 

^die durch das Schicksal eingetretenen Katastrophen^ an(ra συμβάντα öia 
τήντύχην), die es zu berücksichtigen galt. Damit meinte er zweifellos den 
Rückgang der Bevölkerung auf Grund der zahlreichen Kriege und vor allem 
derverheerendenPest(seitl66).Darunter litten, wieder Kaiserausdrücklich 
bemerkte,^auch viele andere Städte^;für ihre Ratsgremien bzw.höheren 
Ämter hatten offensichtlich ähnliche Qualifikationen gegolten und ließen 
sich jetztnichtmehrdurchsetzen,sodaßdieStädtederenAufhebung bei ihm 
einklagten^ Diese Äußerungen vermitteln eine Ahnung vom Umfang des 
Desasters.Aber sie zeigen zugleich, daß der Kaiser entschlossen war,auf 
diese Lage mit neuen Regelungen, d.h. Konzessionen, zu reagieren, um die 
politischenlnstitutionenderStädtefunktionsfähigzu erhalten. Nach einiger 

22. Vgl. die grundlegende Edition des Dokumentes von A. Plassart, FD III 4, 286, Ζ. 4ff: 
Έπεί δέ] νυν λέγεται και [πολ]ειτων ερη[μο]ς είναι, ώ[ς μοι άρτι άπήγγειλε Λ. Ίού]νιος 
Γαλλίων ό φ[ίλος] μου κα[ί ανθύπατος. Darauf folgt, wie es scheint, die Entscheidung bzw. 
Aufforderung des Kaisers, Z. 7f : [και εξ άλ]λων πόλεων καλ[εϊν εις τους Δελφούς νέους κα
τοίκους. Die Auffassung Plassarts, daß Brief und Auftrag an den Nachfolger des Gallio als 
Statthalter von Achaia gerichtet sei, vgl. den Kommentar, S. 28f, stützt sich auf seine Lesung 
von Z. 17: σε εντέλλομαι,ΐν[α... Jedoch wurde von G. Deiana diese Lesung aus sprachlichen 
Gründen abgelehnt, vgl. S EG 32, 546, und die auch von anderen vertretene Meinung 
unterstrichen, daß das Schreiben an die Gemeinde Delphi gerichtet sei. Für letztere Ansicht 
vgl. auch die Ausgabe des Dokuments und den Kommentar von J.H. Oliver, Greek 
Constitutions of Early Roman Emperorsi 1989), Nr. 31. 

23. J.H.Oliver, Marcus Aurelius, in: //esperiaSuppl. 13,1970, Iff; ders., Greek Constitutions 
(wie A.22), Nr. 184 (mit Bibliographie) Frg. E.=II, 57ff; 60ff: και εϊθε ην περιουσία των 
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Zeit soll sich, wie von Ammianus Marcellinus bezeugt ist, die Bevölkerung 
von den Menschenverlusten auf natürliche Weise erholt haben.Wie bald die 
Verluste ausgeglichen waren und ob dies überall der Fall war, läßt sich 
selbstverständlichnicht genau ermittelnd. 

Ähnlich wie die Mitteilung über Menschenmangel erfahren auch Dios 
Informationen über brachliegendes Gemeindeland Bestätigung durch 
urkundlicheZeugnisse.LautdemDekretvonRatundVolkeinermakedonischen 
Stadt(ausderZeitdesAntoninusPius)wurdefestgestellt,daßdasGemeindeland 
(οίοημόσ^ιοιτόποι) der Kultivierung (έν^ύτε^οις) bedürfte;es sollte mit 
Weinstöcken, Gli^enbäumen, Feigen und anderen Gbstbäumen bepflanzt 
werden. Diese Lage war durchaus nicht aussichtslos; denn man liest, daß es 
Interessenten (ßo^^voi)gäbe, die gegendenErhalt eines bestimmten Anteils 
an der Ernte eine solche Bewirtschaftung des Landes übernehmen würden^. 

ένδόξωνγενων,ίν^έξήιμοικα^ίνϋν^ετιτήνγνώμηντήνήμετέρανφυλάξαι,άλλ^έπειδήτά 
συμβάντα δια τήντύ^ην υπολογιζόμενους έ ^ ο ί ς π ο λ λ ά ς κ α ί άλλας πόλεις οίδα θερα
πείας είς τα μάλιστα έπιδικασαμένας,κτλ.DieTrigonia-Regel war möglicherweise durch 
den Kaiserbrief, ^^ r i r^ rB^s Nr. 173(165 n.Chr.)erneut bekräftigt worden; vgl.Olivers 
Kommentar 386 mit Hinweis auf die Interpretation von S.Follet, in; RevPhil 1979,2943.Es 
kann nicht überraschen, daß die Einbußen an Bevölkerung sich vor allem bei den angesehenen 
Familien bemerkbar machten; denn diese Gruppe war relativ klein und zugleich als der 
wichtigsteTrägerder öffentlichen Funktionen unentbehrlich.-FürdenZugangzum Rat der500 
wurde als Voraussetzung nur noch die freie Geburt verlangt, s.Frg.E^ll,79ff.97ff.Die dafür 
zuvorgeltendeVorschriftfordertemöglicherweise freieGeburt desVaters.-Obdie großzügige 
VerleihungderPrivilegienderRatsmitglieder(τàςδιαvoμάςκαìτàςτιμάςτàς^σ^λευτικάς), 
d.h. eine Art Ehren-Ratsherrenwürde, an die freiwilligenTeilnehmeran einem Feldzug Marc 
Aureis bzw. während ihrer Abwesenheit an ihre Eltern, vgl. A.Plassart, in: ^/e/a^esc77^^11 
(1932),731-738; ^ ^ 3 9 , 4 5 6 , vonl70/ln.Chr.(Plassart,734f)oderl69n.Ghr.(^C.P.Jones, 
in: ^7^^^12,1971,4548),mit den von Marc Aurei im Brief an die Athener bezeichneten 
Verhältnissen in einem unmittelbaren Zusammenhang steht, ist nicht zu entscheiden. 

24. B1r^.^^e.31,5,13; mo^ post calamitosa dispendia res in integrum sunt restitutae. 
Vgl.J.F.Gilliam, The PlagueunderMarcusAurelius, in: BtB^82,1961,225-251;P.Salmon, 
^ p ^ a r ^ e ^ e p ^ ^ a ^ ^ ^ a ^ ^ e ^ p ^ e ^ ^ a ^ ( 1 9 7 4 ) , 1 3 5 - 1 3 9 ; vgl.auch die den Westen 
des Reiches betreffenden Erwägungen von L.Wierschowski,Die historische Demographie 
ein Schlüssel zurGeschichte7Bevölkerungsrückgang und KrisedesRömischenReichesim3. 
Jh.n.Chr.,in:/^7^76, 1994,355-380. 

2^. G.Vatin.Lne inscription inedite de Macédoine, in: ^^/ /86,1962, 57-63, bietet die 
Edition mit ausführlichem Kommentar; H.W.Pieket, ^pB^ap7^ealNr.49;J.u.L. Robert,^/^ 
1 9 6 5 , Ν ^ 2 3 9 ; ^ ^ 2 4 , 6 1 4 ( 1 5 8 7 9 η ^ ^ ) , ^ ^ δ ε ϊ σ 0 α ι τους δημοσίουςτόπσυςένφυτεύ 
σεωςάμπέλωντεκαίδενδρέωνκαρ^σφόρωνκαίοπωρωνεΐναίτετούς^ουλομένουςΟέ 
λεινέ^μελεΐσΟαικαίέπικαρπίαντινάλαμ^άνεινέξαύτων. 
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Daraufhin unterzog der Rat die Nutznießer des Staatslandes einer Prüfung 
und legte ihre Anteile ander Erntebzw die an die Stadt als Pacht 
abzuliefernden Ertragsu^uoten für die verschiedenen Produkte fest^. Der 
Beschluß des Rates wurde von derVolksversammlung bestätigte.Man hat 
mitRechtangenommen,daßes sich bei diesem Gemeindeland umnochnicht 
bebaute oder aufgegebene Flächen handelte. Ferner legt die Art der 
vorgesehenen Pflanzungen nahe, daß die jeweils bearbeiteten Flächen in 
Langzeitpacht oder in Erbpacht vergeben wurden^.Damit konnte die Stadt 
sich auf Dauer regelmäßige Einnahmen in Naturalien sichern. Zwar bleiben 
eine Reihe von Details im Dunkeln, über die man gerne näheres wüßte, z.B. 
ob die Interessenten nur Bürger der Stadt oder auch solche der Pentapolis, zu 
welcher diese gehörte,oder vielleicht auch Fremde waren^.Doch ist das 
Dekret immerhin ein instruktives Zeugnis dafür, daß brachliegendes 
Gemeindeland nicht den wirtschaftlichen Ruin bedeutete Vielmehr gab es 
offensichtlich eine ausreichende Anzahl interessierter Pächter und die 
Landwirtschaft, namentlich der Anbau von Wein und Gliven, lohnte sich. 
Daher konnte die Stadt sich mit Erfolg darum bemühen, für das Problem aus 
eigener Kraft eine konstruktive und profitable Lösung zufinden, und zwarin 

2^. Ebd. 17f mit der Ergänzung von E.l.Mastrokostas, The Edict of Gazoros etc., in: 
^ ^ e ; e ^ ^ a e e ^ o ^ ^ ^ ^ e s ^ 7 7 ^ ^ B ^ ^ ^ ^ s ^ ( 1 9 8 1 ) , 2 5 5 2 5 7 ; ^ ^ 
κίμασαν(σί^λευταί)τσύςένφυτεύσανταςκαμέπιμ^ελσμένσυςέ^εινέπικαρπίανκτλ. 
VomWein war die Hälfte,von den Oliven ein Drittel.von Feigen undanderem Obst sowie von 
den ausgepreßtenTraubenund/oder01iven(στέμφυλα)gar kein Anteilan die Stadt 
abzuliefern.Der Aorist ένφυτεύσαντας deutet nach Vatina.O.,59,5,daraufhin,daß einTeil 
des Landes bereits von Leuten in eigener Regie und ohne an den Staat Abgaben zu leisten 
kultiviert worden war,in der Art, wie es bei Dio7,27.30,die Familien des"Jägers"(und noch 
andere)praktizierten.Demnach habe das Dekret teilweise die Absicht gehabt, dieseSituation 
zu legalisieren unddiePflanzerzu einer Abgabezu verpflichten.DieseAnnahme ist m.E.,auch 
in Anbetracht der Ergänzung von Mastrokostas, nicht zwingend. 

27.ZumformellenVorgang des Beschlusses undderRollederbeschlußfassenden Faktoren 
vgl.auch0^aß,^e7/^^a^^e^c^e^r(wieA.15),396f. 

28.Vgl.Vatina.O.,62 mit A.5 und 6.In Gazoros war das Archiv der Pentapolis lokalisiert, 
zu der die Stadt gehörte; vgl.BE(wieA.25).Das Dekret wurde daher dem Mnemon,d.h.dem 
für die Registrierung derGrundbesitzverhältnise zuständigen Archivbeamten in Gazoros, 
zugeleitet; vgl. M.Wörrle, ^ ^ ^ 1 3 , 1 9 8 3 , 338f. 

29.Lnklaristauch,ob,wieanderswo,dasLandinParzelleneingeteiltwurde,wiegroßdiese 
waren, wievieledavon man höchstens in Besitz nehmen durfte. Ferner wird überdieDauerder 
Pacht und die Bedingungen in dem Dekret nichts gesagt. Ebenso fehlt die zu erwartende 
AngabederabgabenfreienJahrenachdererstenAnlegungderPflanzungen.Vgl.Vatin,a.O.,62f. 
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den Formen, die den Griechen seitjeher geläufig waren. 

Die in den Ausführungen Dios und auch von dem makedonischen Dektet 
wahrscheinlich vorgeseheneFormderErbpachtfürdasbrachliegende 
StaatslandwardemgriechischenRechtseitderklassischenZeitbekannte In 
der hellenistischen Zeit erscheint die Erbpacht z.B. so gut wie regelmäßig in 
den zahlreichen PachturkundenvonMvlasa und Glvmos^. Besonders 
instruktiv sind die von Herakleia in Unteritalien (Ende das4.Jh.v.Chr.) 
festgelegten Pachtbedingungen für die Ländereien des Dionvsos und der 
Athena. Das Land desDionvsos wurde in Lose geteilt und in Erbpacht 
vergeben^.Da die Lose zum überwiegendenTeil aus Brachland bestanden, 
unterlagen diePächter der Kulturpflicht,d.h.es wurden ihnen genaue 
Vorschriften über die Anpflanzung vonWeinstöcken und Glivenbäumen 
(wie auch der Errichtung von Bauten) gemacht und dafür eine Frist von 1^ 
Jahren gesetzte. Anpflanzungen dieser Art waren bei der Kultivierung bzw. 

30. Das älteste Zeugnis ist anscheined der private Pachtvertrag von Elis,B.^^B^pBal8;R. 
Dareste-B.Haussoulier-Th.Reinach,^ee^e;7^es^se^pr^^^ri^^es^ee^^esTS.265f; 
Schwyzer7^c77^419(5.747Jh v.Chr.).Vgl.auch den privaten Pachtvertrag aus Athen, /^^. 
^ ^ . l S . 2 4 0 f ^ J l l ter; ^7B1216(4.Jh.ν.Chr.).Vgl.auch L. Mitteis,^^^7e.^7;7e^e^e^ 
^^ae7; r^^^e^^^(1901) .6 f . 

31.7^^7asa 1, hrsg. von V̂. Blümel. Besonders instruktiv ist die Analyse und 
Klassifizierung der Urkunden durch den Herausgeber,ebd.S.74-76(mitBibliographie); vgl. 
auchRMerkelbach,^^^101,1994,305f 

32.7^^IV645;7^^.^^.7,^11193-221;Schwyzer^^^62.63;V.Arangio-Ruiz;A. 
O l i v i e r i , / B ^ e ^ ^ e s ^ a e e a e , ^ 
undlOO werden ergänzt durch Z.151f,woraus hervorgeht,daß der Pächter sein Los federn 
vererben kann und daß es im Intestat-Fall nur an seine direkten Nachkommen fällt. Außerdem 
kann erseine Rechte anDritte abtreten oder verkaufen; vgl. Z.105-108; vgl. dazu im einzelnen 
lnscr.^urid.S.229f.Mitteis(wieA.30),7f;Arangio-RuizundOlivieri,S.39f.StirbtderPächter 
ohneTestament und direkte Nachkommen(151f) oder kommt er seinen Pachtverpflichtungen 
nicht nach und erfüllt auch nicht die für diesen Fall vorgesehenen Ausgleichszahlungen(108 
112), fällt(mitdemLandlos)das Rechtanden Früchten,bzw.Pflanzungen und Gebäude, an die 
Stadt. 

33.Tafell,Z.112ff:óμέvτóvπράτov^ωρσvμισ0ωσάμεvoς.. αμπέλων μεν φυτευσεϊ 
μήμε ϊονήδέκασ^σίνως^ .Ι , Ι 1,6ha; vgl.Inscr.^urid., S.227), έλαιανδέ φυτά έμ^αλεϊ 
έςτàvσ^oîvovέκάσταvμήμείovήτέτσραςέςτάvδυvατàvγάvέλαίαςε^εv.Vgl.Z.174ff: 
Bauten.Ζ.138ff.,dazu/^e^.^ri^. 234.-Kulturpflicht (Weinstöcke, Feigenbäume)bestand 
auch auf den verpachteten Ländereien des ZeusTemenites in Arkesine(Amorgos),7^7^117, 
62;^/963,27ff;Bauten,ebd.25f;vgl.7^e^ri^.7,S506f Brachlandwurdeanscheinend 
auch von privaten Eigentümern verpachtet, vgl. ^ / ^ 3 0 2 aus Gambreion, wo auch von der 
Errichtung von Bauten die Rede ist 
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Rekultivierung von Brachland die gängigsten, weil sie den größten Gewinn 
versprachen. 

Eine besondere Beleuchtung erfahren Dios Ausführungen im Euboikos, 
wenn man sie im Lichte der auf die Landwirtschaft gerichteten Politik der 
Kaiserbetrachtet. Imlnteresseder Provinzen wurdenschon von Claudius(für 
Ägvpten)^ undVespasian(fürSvrien,Kommagene und Phoenikien) die 
verschiedenen vom Staat erzwungenen Transportleistungen(angareia) der 
Gemeinden und der landarbeitenden Bevölkerung, wie die Stellung von 
Zugtieren, Führern, Quartieren, Verpflegung u.s.w. für römische 
Hoheitsträgerund das Militär,auf die vom Kaiser oder Statthalterpersönlich 
(miteinemDiploma)privilegiertenPersoneneingeschrät^kt.Domitian,derin 
einemBrief diese Politik seines Vaters in Form vonlnstruktionen(mandata) 
an seinen Procurator in Epiphaneia(Svrien) nachdrücklich einschärfte, 
sprach mit klaren Worten von den negativen Folgen solcher nicht 
autorisierter Requisitionen; Sie führten dazu,daßdie Bauern aus ihrer Arbeit 
bzw.von ihremLandabgezogen würden und ihre Felderunbestellt blieben^. 
Die Folge waren Ausfälle an Ernte und(eigenenund^oder öffentlichen) 
Einkünften. Vor solchen schwerwiegenden Belastungen sollte bzw. mußte 
die Landwirtschaft daher geschützt werden. 

Die kurze Regierungszeit des Kaisers Nerva war geprägt von sozialen 
Maßnahmen,die auch einer Förderung derLandwirtschaft(in Italien) 
dienten. So nahm eringewissemSinndiealte Agrargesetzgebungwiederauf; 
erl ießfür 1^ Millionen Denare (anscheinend nicht angebautes)Land 
aufkaufen und in vielen kleinen Parzellen an arme Bürger verteilend Dabei 

34. Vgl. das Edikt des Praefectus Aegypti Cn. Vergilius Capito (7. Dez. 48) vom Ibistempel 
der großen Oase: 1GR I 1262; OG/665; revidierter Text in: HG. Evelyn White; JH. Oliver, 
77?e Temple of Hibis etc., II (1938), 1-19; E. Mary Smallwod, Documents Illustrating the 
Principates ofGaius, Claudius, and Nero, Nr. 382, 15ff. 2 Iff. Zur Angareia-Problematik vgl. 
P. Herrmann, Hilferufe aus römischen Provinzen (1990), bes. S. 28-33 Nr. 6, sowie seine 
Ausführungen und Hinweise S. 43-49 und 60-66. 

35. /. Syrie5,1998; SEG17,755; J.H. Oliver, Greek Constitutions^. 40 (81 -83 η. Chr.) mit 
Bibliographie; Z. 27ff: έναποσπωμένω[ν] γαρ των άγροίκων, άγεώργητοι μενοϋ[σιν] α'ι 
χώραι. Zu dem Prokurator Claudius Athenodoros vgl. PIR2 C 794. 

36. Vgl. Cassius Dio 68,2, 1 : τοις τε πάνυ πένησι των 'Ρωμαίων ες χιλιάδα και πεντα
κόσιας μυριάδας γης κτησιν έχαρίσατο, βουλευταΐς τισι τήν τε άγορασίαν αΰτων και τήν 
διανομήν προστάξας. Nach Plin. epist. 7, 31,4 trug die betreffende Senatskommission die 
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handelte er zweifellos im Interesse der Staatsfinanzen;denn die neuen 
Kleinbauern verminderten die Anzahl der Empfänger öffentlicher 
Zuwendungen und entlasteten damit die Staatskasse. Ferner begann Nerva 
mit der vonTrajan(durchdieTafelnvonVeleia und Benevent) so gut 
bekannten Praxis der Errichtung von Alimentarstiftungen für die Kinder 
unbemittelterEltern^DaserforderlicheGeldwurdedabei bekanntlich inder 
Vv̂ eise aufgebracht, daß verschiedene Grundbesitzer für ein vom Kaiser als 
Hypothek auf ihr Land gegebenes Kapital einen relativ niedrigenJahreszins 
(^^)aus dem Ertrag des(durch die Hypothek belasteten) Bodens an die 
jeweils die Alimentation bestreitende Gemeindekasse bezahlten. In diesem 
Verfahren lag nicht nur die Absicht desKaisers,bedürftigeKinder zu 
versorgen, sondern es ist wegen des niedrigen Zinssatzes für die gegebenen 
Kredite darin auch eine Maßnahme im Interesse der Landwirtschaft, 
besonders zur Unterstützung derkleinerenGrundbesitzerzu erkennend 

Den höchsten Stellenwert für die Beurteilung des DionischenTe^tes 

B e z e i c l m u n g e ^ e ^ 7 ^ ^ e ^ ^ ^ ^ ^ 
(1966),442f.DieOuellenzudieserGesetzgebungbeiE.Stein,^^lVl(1901),145(Cocceius 
l^r.l6) T. Frank, Rome and Italy of the Empire, in: ders. (ed.), B4^ee^^^^7e^^e^B^ 
B4^e/e^^^e5(1940;1959),62und 149-153,rechnet(nachColumellaRR 3,3,8)mit einem 
Bodenpreis vonlOOOSesterzen fürein ^e^B^anbaufähigen Landes und einer Hofgröße von 
10/^e^a(2,5 ha); er kommt bei derangegebenenSummevonl5000000 Denaren^ 60000000 
Sesterzen auf 6000 neue Bauemstellen. 

37.Vgl.Epit.deGaesaribusl2,4:puellaspuerosquenatosparentibusegestosissumptu 
publico per Italiaeoppida ali iussit. Vgl. dazu E. Stein (wie A. 36), 144f. Zu den 
Alimentartafeln von Veleia,C^7L^l,1147; 7L^6675 und Beneventum, 7̂7/̂  1^.1455; 7 ^ 
6509,(datiert zwischenl()lundl04n.Chr.)undzu den alimenta allgemein vgl.T.Frank(wie 
A.36),65-67.Zu Plinius^entsprechender Stiftung, ep.7,18vgl.die zahlreichenHinweise von 
SherwinWhite(wieA36),422424 

38. Zu den aus den Alimentartafeln u.a. zu entnehmenden Grundbesitz und 
Bewirtschaftungsgrößen vgl.die grundlegendeLntersuchungvonTh Mommsen.Die 
italische Bodenteilung und die Alimentartafeln,in: 7/eB^esl9,1884, 393416; c7es.̂ e7^B7re^ 
5,123-145; fernerF.DePachtere, La ^7e^^^eea7^e^e^e/eBa(1920);T.Frank(wieA. 
36),168ff, bes.173 175; neuere Lit. zu den Alimentartafeln z.B. G.W. Houston, W ĥat Uses 
MightRomanFarmers Have Made ofthe Loans They Received in the Alimenta Programm,in: 
7^^2273,199273,97-105; G.Papa,in:La^e^40,1994,59-72;F.DeMartino,in:^49,1994, 
321-336;femerauchM.G.ArrigoniBertini,in:^Bt24,1994,155-170.-AuchdieSteigerung 
der Bodenpreise durch die vonTraianangeordneteVerpflichtung der Senatoren,ein Drittel 
ihresVermögensinLand in Italien zu investieren, vgl.Plin.ep. 6,19; dazu SherwinWhite(wie 
A.36),377; ^7/̂ 4 Vita Marcili,8(ein Viertel),wurde alsVersuch des Kaisers gewertet, die 
italischen Grundbesitzerzu unterstützen,vgl.T.Frank(wieA.36),66,15. 
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gewannen aber die für die Verwaltung der kaiserlichen Domänen in 
Nordafrika(Africaproconsularis)geltendenNornten,soweitsiedie Nutzung 
brachliegenden Landes betrafen^.Diesogle^Manciana, die zuerstauf einer 
Inschrift vomEndederRegierungszeitTrajansauftaucht, aber sicher 
erheblich älterist, läßt sich inhaltlich einigermaßen erschließemSie erlaubte 
denKleinpächtem(coloni),gewisse Parzellennichtvermessenen Landes,die 
sog.Zwickel(subseciva),zu kultivieren,und honorierte solche Bearbeitung, 
indemsieihnenandiesem Neuland den ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ , d . h . d i e g e g e n 
Widerruf gesicherte und unbefristete Eigennutzung einräumte^.Dieses 
Recht konnte sicherlich ebenso, wie es bei den neu angelegten Pflanzungen 
(Feigen und Glivenbäume,Weinstöcke)generell der Fall war,von den 
Pachtbauern vererbt, übertragen und verpfändet werdend. Bei allen neu 
geschaffenen Beständen wurden überdies den Pflanzern fünf bzw. zehn 
abgabenfreie Ernten bzw. Vegetationsperioden für die Entwicklung der 
Kulturen zugestanden; erst danach wurden Pachtabgaben fällig, bei den 
meistenErzeugnissen einDrittel der Et^räge^ Auf deranderen Seite bestand 
fürdieNutzerdesbrachhegendenBodens Kulturpflicht. Ließ der Kolonedas 
betreffende Grundstück zweiJahre hindurch unbearbeitet, dann verlor er 
seine Rechte und d a s ^ ^ ^ ^ f i e l an die Großpächter(conductores)und 
ihre Verwalter (vilici) bis zur Weiterverpachtung an einen neuen 

39. Einen nützlichen Überblick über die reiche Forschungsliteratur gibtD.Flach in seiner 
Untersuchung,Die Pachtbedingungen derKolonenunddieVerwaltungderkaiserlichenGüter 
in l^ordafrika, in: ^^^^1110.2(1982) ,427-473. Vgl.^etztauchD. Flach,T^^^se^e 
^^a^ese^e^e,Handb.d.Altertumswiss. 111.9(1990),82ff,bes. 88-117. 

40.Vgl.die InschriftvonHenchir Mettich, ^/L VIII 25902: 7^77^Btl2,100(116od.ll7n. 
Chr.); revidierterTextvonD.Flach,Inschriftenuntersuchungen zum römischen Kolonat in 
Nordafrika,in: ^7^^8,1978,477480, l,6ff:0^^rum^ntrafund^um^VillaeMagn^a^e 
Varian^a^eidestMappaliaSiga^habitabunt^,eiseosagros,quisu^bc[esivasunt,excolere 
permittitur lege Manciana ita, ut e^o^s qui excolueritusum proprium habeat. Vgl. zum usus 
proprius F1ach,^^V^i^(wieA.39),430-432; ^ ^ . ^ 4 ^ a ^ e s e ^ e ^ e 9 2 . 

41.Vgl.die genannte Inschrift IV2-6: 6-9; dazu Flach ^^V^^(wieA.39), 438-440; Rom. 
Agrargeschichte97f. 

42. Bei der Anpflanzung von Feigenbäumen, Weinstöcken und der Pfropfung wilder 
Ölbäume waren fünfErntenabgabenfrei,vgl.die Inschrift, 1120-24; 1124-111 2; 11110-12, bei 
ÖlbaumptLmzungen zehn,1112-10. Zu den Abgaben vgl.den ganzen AbschnittI10-IlI 16; 
dazu Flach B4^V^^(wiea.39),432-437; Rom. Agrargeschichte92-96. Außerdem mußten die 
Kolonen den Pachtunternehmern6unentgeltlicheTagwerke leisten,vgl.IV 2227;dazu Flach, 
aO,441fbzw99f 
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Interessenten .Diele^MancianawarbisindieSevererzeit(möglicherweise 
auch länger) auf den kaiserlichen Domänen in Africa die gültige 
Verwaltungsnorm und läßt sichals befolgte Richtschnurauf einem Privatgut 
dieser Regionnochinder Zeit derVandalenherrschaftnachweisen^. 

Während die le^Manciana nur die Kultivierung der subseciva mit dem 
^ ^ ^ 7 ^ ^ ^ privilegierte, ging Hadrian in dieser Hinsicht mit seinem 
bekannten Gesetz noch erheblich weiter. Die le^Hadriana(derudibusagris 
et iis,^uiper^annoscontinuos inculti sunt) gab innerhalb der Gutsbezirke 
(waldiges oder sumpfiges)ungerodetes Gelände, aber auch schon angebaute 
Flächen,die(seitmindestensIdJahren) aufgegeben waren bzw.von den 
Großpächtern nicht genutzt wurden, zur Okkupation und Kultivierung bzw. 
Rekultivierung durch die Kleinpächter frei. Sie verlieh ihnen ausdrücklich 
das Besitzrecht,die Nutznießung und dieVererbbarkeit solcher Felder 
sozusagen als Lohn für die Bearbeitung, d.h. die Bepflanzung mit 
Weinstöcken oder Glivenbäumen bzw. die Bestellung mit Getreiden. Im 
übrigen galten weiterhin dieVorschriften der le^Manciana, d.h.für die 
abgabenfreie Zeit zur Entwicklung der Pflanzungen,für den Umfang(ein 
Drittel) der später abzuführenden Ertragscmoten und die sonstigen 
Leistungen der Kolonen^. 

43.Vgldielnschrift,lV915;Flach,aO,440bzw98f. 
44.Vgl.die von Ch. Saumagne, Inscriptions de JenanezZaytoûne,c7^471937,292-300 

edierte Weihinschrift; A. Merlin, 7L7^Nr. 629; dazu Flach, ^4^V^^(wieA.39), 447 mit 
weiteren Hinweisen; Rom. Agrargeschichte 101.-Zuden im GrenzgebietzwischenTunesien 
und Algerien gefundenen Verträgen überden Verkauf von culturae Mancianae vgl. 
Ausführungen undHinweise von Flach,a.O.,447fbzw.l01fundl80. 

45.VgldielnschriftenvonAinelD^ma1a,^7LVII125943;^7^BtF,101(117138nGhr); 
revidierter Textvon Flach, C^^^(wieA. 40). 484f,undAinWasse1,C7L Vili 26416; 7̂ 77̂ ^ 
l2,102(198-212n.Chr.);revidierterTextvonFlach,a.O., 486-488.DerfolgendePassusistaus 
beiden Inschriften kombiniert: Ouia Caesar n(oster), d.h. Hadrian, ...omnes partes agrorum, 
quae tarn oleisau[t[vineis quam frumentisaptae sunt, e[x[coliiubet,i^d^circopermissu^m[ 
prov[iden^tiae eins potestas fit omnibus e^tia^meas partes occupandi, quae in centuri^i^s 
elocatis...(Ortsangaben) ...,necaconductoribusexercentur;^i^isque qui occupaverint 
possidendiacfru^en^di[ilerediquesuorelinquendiidiusdatur,quode^s^tlegeHa^drian^a 
comprehensum de rudibusagris et iis,qui per^an^n^oscontinuos inculti sunt.Vgl.Flach, 
^ ^ ^ t ^ ( w i e A . 3 9 ) , 4 5 0 f ; ^ ^ ^ ^ a ^ e s e ^ e ^ e l 0 9 

46.Eine AusnahmebildetennurdieÖlpflanzungen.fürdieeinheitlich zehn Jahre 
Abgabenfreiheit festgelegt wurden,beim Obst waren es siebenJahre; vgl.die genannten 
Inschriften,111 9ffbzw.lII711.Bei Getreide und Bohnenanbaugabesnachebd.il! 1418 
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Das hadrianische Gesetz war kontinuierlich bis zur erneuten 
Manifestation seiner Gültigkeit in severischerZeit^ in Kraft und wohl auch 
noch darüber hinaus; es galt aber wie das mancianische allem Anschein nach 
nurim Bereich derkaiserlichenDomäneninAfrica.DagegenhattederKaiser 
Pertina^(1^3n.Chr.)einnoch umfassenderes Programm, wenngleich ersieh 
damitaufdergleichenLinie wie Hadrian bewegte.Nach Herodian erlaubteer 
jedermann, je nach seinen ökonomischen Möglichkeiten ein größeres oder 
kleineres Stück brachliegenden Landes in Italien, in den Provinzen und auch, 
wie hervorgehoben wird, in den kaiserlichen Domänen zu bewirtschaften. 
Die Neubauern erhieltenzehnJahreSteuerfreiheitund das kultivierte Landzu 
sicherem und dauerndem Besitze Die Zuverlässigkeit Herodians ist 
bekanntlichumstrittenunddielnterpretationensinddementsprechend 
unterschiedliche. Vielleicht besteht eine diskutable Möglichkeit des 
Verständnisses darin, daß es sich um eine von Herodian allzu großzügig 
formulierte Maßnahmehandelte,die in Wirklichkeitalleinauf diekaiserlichen 

keine abgabenfreie Zeit Generell über die Abgaben, ebd. Ill 3ff (bzw. Iff): quii ea loca 
neglecta a co[nduct^oribusoccupaverit,qua[edari soient,tertias partes fructuu[mda[bit. 
F l a c h ^ ^ ^ ^ ( w i e A . 3 9 ) , 4 3 6 4 5 1 4 5 3 ; ^ ^ ^ ^ a ^ e s ^ e ^ e l 0 4 1 0 6 1 0 9 

47.VgldieInscriftvonSukelKhmis,C/LV11IlÒ570;/L^6870;7^^I2,103(180183n 
Chr);Flach,C^^^(wieA.40), 489491,111,5f.25;insbesdieInschriftvonAinWassel,so 
A.45. 

48. Herod. 114,6; πρώτον μένγαρπάσαντήνκατ^Ιταλίανκαίέντοις λσιποΐςέΟνεσιν 
άγεώργητόντεκαίπαντάπασινοΰσανάργόνέπέτρε^εν,όπόσηντιςβούλεταικαίδύναται, 
είκαίβασιλέωςκτήμαείη,καταλαμβάνειν,έπιμεληΟέντιτεκαίγεωργήσαντιδεσπότη είναι. 
έδωκε τεγεωργούσινατέλειανπάντωνέςδέκαέτηκαίδιάπαντόςδεσποτείαςάμεριμνίαν. 

49. Die ältere Forschung nahm die Herodianstelle als Zeugnis für allgemeine Entvölkerung 
und überall brachliegende Flächen; vgl.z.B.O.Seeck(wieA. 10),382f; 575; M.Fluss 7^^ 
Suppl.lII900(s.v.Pertinax);E. Gabba,Progetti di riformeeconomicheefiscali in uno storico 
delFetà dei Severi,in: ^ r ^ ^ ^ ^ ^ e ^ ^ ^ ^ r ^ e ^ a ^ ^ , 1 ( 1 9 6 2 ) , 5 1 . 5 3 . S e h r kritisch 
eingestellt ist dagegen G.RWhittaker,Agri deserti,in; ^ ^ ^ e s ^ ^ r ^ a ^ 7 ^ ^ p e ^ , e ^ . 
^77^^e^(1976) ,196f ;^e tz t in :ders . ,La^C^a^7^a^e^^e^^a^^ 
Erschießt jedoch m.E.überdasZiel hinaus,wenn ermeint, daß Pertinax^Maßnahme lediglich 
ebenso wie die lex Hadrianaaufdie Domänen in Africa gezielt habe. Vgl. auch Flach B^^V l̂̂  
(wie A.39),455f.Zuzustimmen ist Whittaker gegen Gabba aber darin,daßdiese Politik sicher 
nicht einseitig den größeren Grundbesitz zuungunsten des mittleren und kleineren Besitzes 
fördern sollte. Ebenso wie Gabba urteilte schon Rostovtzeff,^r^Be^^^^7ese^Be7^e^es 
^ ^ s e ^ e ^ ^ 7 ^ a ^ ( 1 9 1 0 ; N D 1970), 391,1. Offensichtlich richtete sich die Maßnahme 
gleichmäßig an alle Interessenten,ohne einer Gruppe denVorzug zu geben.Außerdem ist 
ausdrücklich von Kultivierung(γεωργoϋvτες),d.h.nicht von Weidewirtschaft,die Rede. 
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Besitzungen im ganzen Reich zielte und vor allem durch die 
Folgeerscheinungen der vielen Kriege in den letztenJahrzehnten und der 
epidemischen Pest ausgelöst war^. 

DemBetrachter derDomänenverwaltung in Africa undder darüber 
hinausgehenden Maßnahme des Perlina^ zeigt sich in der Behandlung des 
Brachlandes eine einheitliche Linie von dertrajanischen bis in die severische 
Zeit. Der Grundgedanke einer möglichst vollständigen Ausnutzung aller 
Domänenflächen führte erst zur Nutzung der ^ ^ ^ ^ und dann 
fortschreitend unter Hadrian und Perlina^ allen brachliegenden 
Domänenlandes. Um dieses Programm zu verwirklichen, mußte man vor 
allem Anreize für die Kleinpächter schaffen; denn nach Lage der Dinge 
konnten nur sie allein die Kultivierungsarbeit leisten. Als Lohn für ihre 
Anstrengungen verhalf man ihnen durch eine bestimmte Form der Erbpacht, 
die teilweise an griechische Rechtsformen erinnert, zu eigenem Grundbesitze 
und schützte, wie in einem sehr berühmten Fall Kaiser Commodus tat, auch 
sonst ihre Interessen gegenüber den Pachtunternehmem^ Die Förderung der 
Kleinpächterlagzweifellosim Interesse derkaiserlichen Politik. Ihr 
wichtigstes Ziel war jedoch fiskalischer Natur; es bestand in der 
Wertsteigerung bzw.in der Ertragssteigerung der Güterund, da diese nach 
dem zu erwartenden Ertrag von den Pachtunternehmern ersteigert wurden, 
letztlich in der Erhöhung und Konsolidierung der Einnahmen des Fiskus. In 
ähnlicherWeise war schon die Agrarpolitik des Kaisers Nerva in Italien 
aufzufassen Er mochte sich von seiner Ansiedlungder^Armen^ auch eine 
SenkungderAnzahlder Empfänger öffentlicherWohltatenunddamit 
dauerhafte Einsparungen an staatlichen Mitteln erhoffthaben 

Ferner ergeben sich Ähnlichkeiten mit dem "Plan"Dios (7,36)und die Formulierung: έπιμε 
ληΟέντιτεκαίγεωργήσαντι, erinnert an die Wendung: τσύςένφυτεύσανταςκαίέπιμελου 
μένους, in der Inschrift aus Makedonien, o.A. 25 und 26. 

50.Vgl.die Bemerkung Whittakers zu der Stelle in seiner Herodianausgabe in der Loeb 
Class.Libr.I(I969),160f. 

51.Vgl.L. Mitteis, ̂ ^ ^ 7 e s ^ 7 e ^ e ^ e ^ ^ ^ a ^ r ( w i e A . 30), 28-33. Ersah(ebd.32)den 
Unterschied der kaiserzeitlichen Praxis "vom Erbpachtrecht durch den mehr faktischen 
Charakter"gegeben,"welchen das Recht des Bebaues annimmt, da dasselbe ohne Contract 
begründet wird". 

52.Vgl.die Inschrift von SukelKhmis(wieA.47); dazu Flach B1A^^(wieA. 39), 453f. 
462-466; ^^.^^a^ese^e^re,110-114;P.Herrmann,//B7Be^^(wieA.34),12f. 
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Die leitenden Ideen und die Praxis der kaiserlichen Agrarpolitik bzw. 
Domänengesetzgebung bewegten sich ökonomisch gesehen in den gleichen 
Bahnen,die in Dios ^Plan^für seine euboiische Gemeinde sichtbar werden, 
und findenin ihm einenspezifischen literarischen Ausdruck.Man wird sicher 
nicht so weit gehen wollen,mitP.Mazon den Euboikos als Propaganda für 
die AgrarpolitikTrajans zu bewerten^.Doch stand Dio,der mit Nerva eng 
befreundet war und zu Trajan gute Beziehungen hatten, mit den Het̂ rschem 
möglicherweise auch hinsichtlich dieser Thematik in gedanklichem 
Austausch^.Man muß sich dabei freilich dessen bewußt bleiben, daß Dio als 
Literat von den griechischen Städten und den von ihm selbst, aber auch von 
vielen anderenhier gemachten einschhigigenErfahntngenherargumentierte. 
Die praktischenVorschläge und die sozialpolitische Programmatik,die er 
vortrug, dürften in dieserZeit allgemein verbreitete Ideen und seine 
Ausführungen ein Reflex der vielerorts-auch von den Kaisern-gemachten 
Versuche sein, brachliegendes Land wieder einer ökonomischen Nutzung 
zuzuführen. Von daher stellt sich die interessante Frage, ob und wie die 
kaiserliche Programmatikjenseits der Domänengrenzen nichtnurliterarisch 
in Erscheinung trat, sondern sich auchinpraktische Politik umsetzte, etwain 
Städten Griechenlands, wo das Problem brachliegenden Staatslandes, wie 
gesagt, nicht unbekannt war. 

Interessant ist in dieser Hinsicht der Gedanke, daß die le^Hadriana nicht 
nurinnerhalbderafrikanischenoderauchallerkaiserlichen Domänen Geltung 
hatte, sondern ähnlich, wie auch der Erlaß des Pertina^ aufgefaßt werden 
konnte,ein Reichsgesetz war.DieseThese wurde besonders energisch vonJ. 
Carcopino verfochten, doch hat sie sich in der Forschung aus verschiedenen 
Gründen nicht einhellig durchsetzen können Zu sehr scheint das Gesetz auf 
die Anwendung innerhalb des kaiserlichen Domänenbesitzes zugeschnitten 
zusein Als Reichsgesetz hätte es tief in die privaten Eigentumsrechte 

53. Vgl. P. Mazon, Dion de Pruse (wie A. 17), 74.85L Widerspruch dagegen erhob J. 
Carcopino. ebd., 86f, besonders aus chronologischen Gründen. Vgl. auch P. Desideri. Dione di 
Pnisa (wie Α. 5), 226; 257,28; Ν. Méthy, Dion Chrysostome(wie A. 5), 183. 

54. Vgl. Dio Chrys. or. 7, 66f; 45, 2-3; H.v. Arnim (wie A.4), 147f; G.P. Jones, Roman 
WWd(wie A. 1), 104-114; 115-123. 

55. Vgl. ν. Arnim. a.O., 456; C. P. Jones, a.O., 60. 130; N. Méthy. a.O. 
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eingegriffen und hätte dahervon den Juristen doch wohl erwähnt werden 
müssen^.Diese Auseinandersetzung mag hier auf sich beruhen.Imfolgenden 
soll jedoch der in diesem Zusammenhang sich aufdrängendenVermutung 
nachgegangen werden, daß der Kaiserund die Provinzverwaltung angesichts 
der einschlägigen Probleme in Einzelfällen Entscheidungen trafen, die den 
Grundsätzen der Domänengesetzgebung entsprachen und zugleich auf die 
jeweiligen GegebenheitenRücksichtnahmen 

Für die Anwendung der Prinzipien der kaiserlichen Agrarpolitik bei der 
Nutzung des Gemeindelandes griechischer Städte lassen sich eine ganze 
Reihe,wenn auch nicht immer gut erhaltener inschriftlicherZeugnisse 
anführen; In dem Fragment eines an die Spartaner gerichteten kaiserlichen 
Schreibens nahm dessen Urheber,derwahrscheinlich mit Kaiser Hadrian zu 
identifizierenist, Stellung zu einerihm(von der Stadt)vorgelegtenFrage, die 
die Nutzung von Gemeindeland betraf Soweit man dem lückenhaftenTe^t 
etwasentnehmenkann,gingesdarum,obdiebetreffendenFlächeninsgesamt 
oder einzeln (κατά μέρο^),d.h. in kleinenTeiIen,verkauft oder verpachtet 

werden sollten. Der Kaiser scheint in seinem Bescheid u.a. das Ziel zu 

verfolgen,daß durch dieVerpachtung des Landes die Einkünfte der Stadt 
^ooo^oi)erhöhtwerdenkönnten^.EinweitererVorgang, der den gleichen 
Problemkreis betrifft, ist aus Athen bekannt. Hierhatte man denreichenTib. 
Claudius Hipparchos, den Großvater des berühmten Sophisten Herodes 
Atticus,derTvrannis beschuldigt,einVorwurf, der in den griechischen 
Städten gegen einflußreiche Politiker von deren Konkurrenten gern erhoben 
wurde^.Hipparchos war daraufhin vom Kaiser(wahrscheinlichDomitian) 

56. J. Carcopino, L' Inscription d" Ain-el-Djemala etc., in: MEFR 26, 1906, 356-481 ; ders.. 
in: Klio 8,1908,154-185; und in: CRAI 1943,86. - Zustimmend z.B. Α. Piganiol, La politique 
agraire d' Hadrien, in: Les empereurs romains d'Espagne (1965), 137; gegen letzteren A. d' 
Ors, ebd., 143f. Vgl. auch die von Flach vorgebrachten Argumente sowie seine weiteren 
Hinweise auf schon früher erhobene Einwände gegen Carcopino, in: ANR W(wie A. 39), 455f. 

57. IG V 1, 21 ; jetzt J.H. Oliver, Greek Constitutions^. 91 (mit Bibliographie), Col. I, 3ff: 
πότερον πραθήναι ή μισΟοϋσθαι και πό[τερον σύμπαντος — τ]ούς αγρούς ή κατά μέρος, 
παραινώι [— προσ]όδους μέμνημαι πολλω μείζονος [—...—προσόδ]ους έσεσθαι, εί έτε
ρα μίσΟωσις γ[έν]οι [το—π]οιεϊν υμάς, κτλ. 

58. Hingewiesen sei z.B. auf C. Iulius Eurykles von Sparta, / W J 301; G.W. Bowersock, 
JRS 51, 1961, 112ff; H. Berve, Die Tyrannis beiden Griechen (1967), 415L417. Zu Dio von 
Prusa vgl. or. 47, 18.23. Zu Hemdes Atticus, dem Enkel des Hipparchos, / W C 802, vgl. 
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verurteilt und sein Vermögen konfisziert worden Doch blieb sein 
ehemaliger Landbesitz offenbar nicht allzu lange ungenutzt liegen. Man 
vermied den Zustand,wie ihn Dio von dem ausgedehnten Grundbesitz des 
reichen Mannes auf Euboia schilderte(o.S.^).Schon bald (noch unter 
Domitian oder Trajan)wurdedas Land vomFiskusanmehrere Interessenten, 
wahrscheinlich zu günstigen Konditionen,verkauft Wie nun aus Hadrians 
Qlgesetz für Athen hervorgeht, mußten die Besitzer der Ländereien des 
Hipparchos nicht wie alle übrigen Erzeugervondivenöl ein Drittel ihres 
Ertrages (zum jeweils gültigen Marktpreis)an die Stadt verkaufen,sondern 
nur ein Achte l ( l^ ,^ )^ und konnten damit umso mehr von dem lukrativen 
Export profitieren Diese Privilegierung könnte vielleicht darauf 
zurückzuführen sein, daß die Neueigentümer die Glivenpflanzungen 
überhaupterst anlegenoder anälterenBeständen Erneuerungs- bzw. 
Instandsetzungsarbeiten leisten mußten. 

Die Fürsorge Hadrians fürdie Landwirtschaft auf städtischenTerritorien 
ist femer aus seinenBriefen an die Stadt Koroneia erkennbar. Der Kaiser 
befahlundfinanzierteaus aktuellem Anlaßdie Regulierungdervon 
Südwesten her in den Kopaisse mündenden Flußläufe durch Deichbauten, 
damit sie nicht, wie erformulierte,^den Großteil des Ackerlandes(^v πολ-

λήν της χωράς της εργαoίμou)überfluteten^,d.h.seine Nutzung gefährdeten, 
wennnichtunmöglichmachten. Der Herrschersahsich übrigens gezwungen, 
wiederholt auf dieses Problem zurückzukommen und sogar seinen in Achaia 
tätigen Repräsentanten und ^hervorragenden Freunde (L.)AemiliusIuncus 
mit derRegelung dieser Angelegenheit zu befassend. 

Philostr. vit. soph. 2,1,11 (S. 67 Κ.); vgl. auch die Hinweise bei Quaß, Die Honoratiorenschicht, 
148.157-159.161-163. 

59. Vgl. P1R- C 889; Philostr. vit. soph. 2,1,2 (S. 56 Κ.): ό μέν γαρ πάππος αύτοϋ "Ιππαρ
χος έδημεύοη τήν ούσίαν επί τυραννικαΐς αίτίαις κτλ. Vgl. P. Graindor, Athènes sous 
Hadrien (1934), 74 mit A.5. 

60. IG H' 1100; jetzt J. H. Oliver, Greek Constitutions Nr. 92 (mit Bibliographie und 
Kommentar), Z. 2ff: ΟΊ τό έλαιον γεωργοϋντες τό τρίτον καταφερέτωσαν, ή το ογόοον ο'ι 
τα 'Ιππάρχου χωρία τα υπό τοϋ φίσκου πραθέντα κεκτημένοι. In den zuletzt genannten 
vermutete schon Rostovtzeff, Studien (wie A.49), 386, Kleinbesitzer. 

61. J.M. Fossey, The Cities of the Kopais in the Roman Period, in: ANRWU 7.1 (1979), 
569f; ders., The City Archive at Koroneia, Boiotia, in: Euphrosyne 11, 1981/2, 44-59, Nr. 
7.6.4; SEG 32, 460.462.463; J.H. Oliver, Greek Constitutions Nr. 108,112,110; s. jetzt G. 



102 F.Ouass 

Ein besonders wichtiges urkundliches Zeugnis, das die landwirtschaftliche 
Nutzung städtischenTerritoriums betrifft und ebenfalls ^erRegierungszeit 
Hadrians angehört, istzweifellosdasDekretvonDelphizurParzellierungund 
Verteilung eines Distriktes (χώρα)imEigentum der Stadt.Ein erstes Referat 

des Inhalts der Inschrift mit einer detaillierten Beschreibung und einem Plan 

der Fragmente des Monumentes, auf dem sie angebracht war. veröffentlichte 
J. Jannorav im Jahr 1^44^ Zwanzig Jahre später konstituierte C.Vatin im 
Räumen seinerThèse de doctorat denTe^t und widmete ihm eine gründliche 
und umfangreiche Untersuchung^;doch ist diese Dissertation bishernicht im 
Druck erschienen. Vatin kam zwargelegentlichaufeinige wichtige Aussagen 
des Dekrets zurück^und den Kennern, namentlich der delphischen 
Inschriften,ist es selbstverständlich geläufig^;aber es gibt, wenn ich richtig 
sebe, bisher keine vollständige und allgemein zugängliche Edition. Von daher 
und aufgrund der Bedeutung des Dokumentes sollen einige seiner 
Bestimmungen hier etwas detaillierter beschrieben werden. 

Das Dekret gibt sich als ein Beschluß der Gemeinde(πóλις) zu erkennen, 

den diese nach wiederholter Beratung faßte. Klar scheint aber, daß der 
K o n s u l a r u n d ^ ^ 7 ^ / ^ ^ ^ 7 ^ 7 ^ ^ ^ 
Aemiliusluncus daran unmittelbar beteiligt war.Zwar läßt sich Form und 
Umfang seiner Intervention nicht mehr genau rekonstruieren; doch scheint 
sie eher in einer eigenen Initiative als nur in einem Akt derKontro^le 
bestanden zu haben^.Ein solches Eingreifen seitens des Repräsentanten des 

Argoud, Inscriptions de Béotie relatives à l'eau, in: Boeotia Antiqua 111, hrsg. vonJ.M.Fossey 
(1993), 49-54, Nr. 8 a.c.b. - Zu L. Aemilius Iuncus, cos. stiff. 127 n. Chr., vgl. / W A 355; zur 
Familie grundlegend J.H.Oliver, Hesperia 36, 1967, 42-56 (SEG 23, 120): G. Alföldy, 
Konsulat und'Senatorenstandunterden Antoninen (1977), 165,107; B.E.Thomasson, Legalus 
(1991), 80-83. - In dem entsprecheden Brief vom Jahr 135 n.Chr., Fossey Nr. 6; SEG32,462; 
Oliver, Nr. 112: Argoud, 52f, Nr. 8 c, teilt der Kaiser den Koroneiern mit, er habe Aemilius 
Iuncus angewiesen, sich zum Flusse Phalaros zu begeben und dort darüber zu entscheiden, was 
seiner Meinung nach zu geschehen habe (ö τι ανήγειται προσήκειν ποιήσαι). 

62. J. Jannoray, Θριγκοί επί στήλαις, in: SCT/68/9, 1944/5, 75-93. 
63. C. Vatin, Delphes à Γ époque impériale, Thèse dostorale. Paris Sorbonne 1965, 74-244 

(Maschschr.). 
64. C. Vatin, Ordres et classes dans les institutions delphiques, in: Recherches sur les 

structures sociales dans l'antiquité classique, Editions du CNRS (1970), 259ff, bes. 261-263. 
65. Vgl. z.B. A. Plassart in seinem Kommentar zu FDIII4, Nr. 286, S. 31 f. 
66. C. Vatin. Delphes (wie A. 63), 76, Z. 1 -2: ...ούτως γαρ καί Αιμίλιος Ίού[ν]κος ΰπα-
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Kaisers läßt die gesamte Regelung zweifellos in einem besonderen Licht 
erscheinen, auch wenn sie vondenzuständigenstädtischen Instanzen 
beschlossen wurde. 

Inhaltlich wurde durch das Dekret bestimmt,daß der fraglicheTeil des 
Gemeindelandes,der vonVatin aus triftigen Gründen mit dem Hochtal des 
Pleistos identifiziert wurden, unter städtischer Regie in Parzellen von 4u 
Pletlrren aufgeteilt werden sollte, d.h. in einerGrößenordnitng, wie sie in den 
Grundstücksgrößen von Larisa (3.^.Jh.v.Chr.)zu finden ist^und wie sie 
offenbarauch Dio vonPrusaimEuboikos vorschwebte.ZurBewirtschaftung 
der Parzehen waren die Bürger der Stadt zugelassen, und zwar abgestuft, so 
daß die Wohlhabenderen, d.h. RatsherrenundDamiurgen, eineinhalb 
Parzellen(ca.6ha),dieärmerenLeute(^ημóται)eineParzelle(ca.4ha)in 

Besitz nehmen konnten^.Durch diesenVerteilungsmodus trug man dem 

Klassen und Standesiinterschied Rechnung, wie er in Delphi bestand und 

überhaupt fürdiegesellschaftlichen und politischen Verhältnisseder 
griechischen Städte charakteristisch war^; er scheint auch bei der 
Möglichkeit des Austausches von Parzehen (Z.^-6 des Dekrets)eine Rolle 
gespielt zu haben Die Privilegierung der Buleutenun^lDamiurgen läßt sich 
(zumindestpartiell)auchals Berücksichtigung ihrer größeren ökonomischen 
Mittel zur Bewirtschaftung verstehen,wie sie in ähnlicher Form schon Dio 

τικός,διορθωτής των ελευθέρων δΙ^ήμωνκοίπόλεωνέκέλευσ^εν^έδο^εν τη πόλει πολ
λάκις ^Ιουλευσαμένη κατά τάδε νέμμ^Οαιτήνχωραν.Vgl die Erwägungen ebd.S.93-99 
sowie das Kapitel: Juncus et les Correctores,128 159. A. Plassart, a.O., 30 spricht von "1' 
invitation qu'avaitadressé(auxDelphiens)leconsulaire(L.)AemiliusJuncus"etc.Das Datum 
des Dekrets setzte Vatin 147f nach dem Konsulat des luncus 127 n.Ghr.und dem zweiten 
Aufenthalt Hadrians inGriechenlandl29n.Chr.auf"nichtvorl30/l"fest, in Ordreset classes 
262 aufl29-131n.Chr.Da luncus noch im jahrl35 in Achaia tätig war.und zwar allem 
Anschein nach als corrector,dennKoroneia war wie Delphi "frei und autonom",könnte das 
Dekret auch späterals!30/l sein. 

67.Vgl.CVatin,Delphes(wieA63),197199;APlassart,a.O,32 
68.Vgl.F.SalviatetC.Vatin.LecadastredesLarissa, in: ^C//98,1974, 247-262; Chr. 

Habicht, in: ^e^e^/asl(1976),I57173:^c726,672676.HierscheinensichEinheiten von 
25,50oderl00Plethren,d.h.2,375ha,4,75haoder9,50ha,zuergeben; vgl.auchR. Osborne, 
^/ass/ea/La^sea^e^7/^^es(1987),73f.204. 

69.Vatin,/^e/^es(wieA.63),Z.2f:τoύςπσλείτo|ςλαμ^άvειvδαμιoυργόvκoί^σjυ 
λεΐυτίήν μοϊραν μίαν ήμισυ,δημότηνμοϊ^ρανμίαν^ τήν μοϊρονπλέΟρωνμ'.Nach 
Hultsch,Metrologie(wieA,3)waren40Plethren^3,80ha;60Plethren 5,70ha. 

70.VglzBOuaß, /^/e / /^^a^^e^se^e^r ,382394 
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von Prusa in seinem ^Plan^ vorsaht Aber der Unterschied in der 
Grundstücksgröße hielt sich in relativbescheidenem Rahmenundwar 
keineswegs überdimensionale. Sowirdindieser Regelung neben der 
unterschiedlichen Behandlung besonders der Wille erkennbar, die gesamte 
Bürgerschaftander Nutzung des Gemeindelandes zu beteiligen.Eine solche 
Konzeption hatte Dio ebenfalls in seinem^Programm^zum Ausdruck 
gebracht In Delphi führte sie den Umständen entsprechend zu der 
Konsequenz,bei derVerteilung desbetreffenden Staatslandes nur die 
Bildung von Kleinbesitz zuzulassen. 

Um in den Besitz eines Grundstücks(derχώρα)zu kommen,galten im 

übrigen für alle Bürger die gleichen Voraussetzungen; Sie durften noch kein 
Gemeindeland besitzen und mußten sich als Nichtbesitzer bei den Archonten 
registrieren lassen. Außerdem wurden sie als Empfänger vom Rat einer 
Prüfung unterzogene, ähnlich, wie es bei den Landbesitzern der 
makedonischen Stadt(so.A.^6) gehandhabt wurde 

Wenn man die Regelungen des Dekrets mustert und mit den ähnlich 
gearteten Maßnahmen(speziell der Kaiserzeit) vergleicht, fällt ein Mangel 
ins Auge; Es ist bei denBedingungenzurÜbemahmeder Parzellen durch die 
neuen Besitzer nirgends von einer Pacht(oder vergleichbaren Zahlung) die 
Rede.Durch solchenVerzicht der Gemeinde auf jegliche Zahlung oder 
Abgabe fällt die delphische Regelung zweifellos aus dem Rahmen des 
Gewöhnlichen^.Doch sollte man diese Besonderheit nicht überbewerten; 
denn im übrigen gibt sich die vorgesehene Form des Besitzes eindeutig als 

71.Vgl.auchVatin,L^es(wieA.63),190. 
72. Zu den BuleutenundDamiurgen vgl.Vatin, ebd., 227-244,undders.,Ordres et classes 

(wieA64);fernerOuaß,/^/e//^^ar/^e^se^/^349m.A1504; 389mA. 175; 392 m.A 
189 u.190.Zu dem geringen Unterschied in derGrundstücksgröße, vgl.Vatin,7^e/^es242f; 
Vatin spricht hier dieVermutung aus,daß die entsprechenden Regelungen des Dekrets, 
namentlich die Berücksichtigung der einfachen Bürger,"ont été plus ou moins inspirées par 
FEmpereur Hadrien lui-même". 

73.Vatin,7^e/^es77,Z.6f; ό σ ο ι δ ' ά ν μ ή έχοντες ^ούλωνται λαβείν όπογρα^έσΟω-
σο|ν^πρός τους άρχοντας,οτμίμή έ^ουσινκαί γεινέσΟω δο|κι1μοσίοτ^ων^ λομ^ανό-
ντωνέν^ουλη.Freilich mußmanmitVatin,ebd.244in Rechnung stellen,daßdieDamiurgen 
und Buleuten im Gegensatz zu den Demotai wahrscheinlich i.d.R. über Privateigentum an 
Grund und Boden vet̂ fügten. 

74.VglVatin,ebd.161 192.194;ders.,L7^^esere/asses262;A.Plassart,/^lII4,S32 
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eine Artvon Erbpacht zu erkennen,wie sie bei der BestellungvonBrachland 
in griechischen Städten üblich und auf den kaiserlichen Domänen die Regel 
war. Die Empfänger erhielten ihre Parzelle zu unwiderruflichem Besitz mit 
freierVererbbarkeit,die nur durch dasVerbot, einen Fremden (^ένος) als 

Erben einzusetzen, beschränkt war^. Der Ausschluß von Fremden, der in 
solchem Zusammenhang auch sonst vorkam^,scheint zu besagen, daß man 
in der Bürgerschaft mit einer genügenden Anzahl vonlnteressentenrechnete 
und daher das Land diesen vorbehalten wollte. Im Intestaterbfall traten die 
unmittelbaren Nachkommen des Besitzers als Erben ein und, wenn letztere 
fehlten,fieldasLandlosmitallem,was(anFrüchten,Pflanzungen,Gebäuden) 
darauf war, andieGemeindezurück^. DieseRegelungenentsprachen 
weitgehend z.B. denen für die Ländereien des Dionvsos in Herakleia^. 

Von einer Kulturpflicht,wie sie auf diesen Ländereien wie auch auf den 
kaiserlichen Domänen beständigst in Delphi freilich nicht die Rede. Aber 
aus einem anderen Passus (Z.^I^)des Dekrets geht gleichwohl hervor,daß 
auf den verteiltenGrundstückendie Anpflanzung von Fruchtbäumen 
(Gliven,Gbst)undWeinstöckenvorgesehenwar; denn allem Anschein nach 
für den Fall, daß Grundstücke wegen des Mangels an direkten Nachkommen 
an die Stadt zurückgefallen waren und ^neu hinzutretende Bürgern, wie es 

75.Vatin,Delphes78,Z.ll:μήέ^έστωδέμηδεvμ^έvωκαταλιπεîvμήτεσυγγεvεïμήτε 
^ίλωμηδέντηςχώρας μέρος. 

76.VgldasStatthalterediktvonThisbe,^/7884,5052;alsVorbildfürdieErgänzungdes 
Dekrets genutztvonVatin, vgl./^e/^esl13. 

77.^ΐ1η,^/^^^77,Ζ.7-9;οίδέλο^όντεςέχέτ^ωσαντσμέροςάνα^αί^ρετονέ^ου-
σίαν έχοντες,όταν τελευτίωίσιν,καταλιπεϊνοίςάνβούλωνται το μέρος καί ει α^διά^Οε 
τός^τιΙςάποΟάνοι,οί από γένους αύτοϋδιαδεχέ^σΟωσαντό μέρος και εί^άγενήςκαί 
άδιάΟετός^τιςάποΟάνο^ι,τότε τ ό μ έ ρ ο ς ο ^ τ σ ύ της πόλεως έσται.Von der Möglichkeit, 
das Besitzrecht zu verkaufen oder zu verpfänden, ist zwar nicht die Rede. Daß sie darum 
ausgeschlossen war, wie ^atin,Delphesl69.173.182 meinte,erscheint nicht zwingend.Nach 
der lex MancianawarVerpfändungundVerkauf des Besitzrechtes gestattet (s.o.A 41;44), 
ebenso nach dem Satthalteredikt von Thisbe,^//884,4750,Anm.4und21,hier allerdings 
nicht an Fremde. 

78. S.O.A.32. Die Formulierung von Delphi, Ζ.8^εί1 αγενής καίαδιάΟετός^τιςάπσΟό 
voji,entsprichtm.E.vollkommen derRegelungvonHerakleia,Schwyzer/^^7^62,15Η:αίδέ 
τίςκατωνκαρπιςομένωνοτεκνος άφωνος αποθάνει.Im EdiktvonThisbe, ^//^884,52-54 
istimlntestaterbfall der Kreisinsofern weitergezogen,alshiernichtnurdirekteNachkommen, 
sondern die νόμιμοι κληρονόμοι eintreten. 

79.S.O.A.33. 
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heißt,an deren(weiterer) Bewirtschaftung interessiert waren,forderte die 
Stadt von diesen für solche vorhandenen Anlagen (nach deren vorheriger 
Einschätzung durch die Damiurgen und den Rat)eine Zahlung Ein solches 
Verfahren ist auch andernorts bezeugte Außerdem wurden die neuen 
lnteressenten(ebenso wie dieBürger bei der Erstvergabe)einer Überprüfung 
durch den Rat unterzogene Im Streitfall konnte der Neubürger anscheinend 
aufeine andere zurVerfügung stehende Parzelle ausweichend. 

Die Landverteilung in Delphibietet noch eine weitereBesonderheit 
insofern, als diebetreffende Region nicht vollständig unbestellt war. Indem 
Dekret ist die Rede davon, daß das Land schon zuvor bebaut wurde, und zwar 
von Kleruchen und von delphischen Bürgern, die offenbar deren Pächter 
waren. Diese das Land bestellenden Bürger sollten nun allerdings weiterhin 
dort bleiben,d.b.auf dem vonihnen bewirtschafteten Grund und Boden ihrer 
Tätigkeit nachgehend Die Kleruchen hieltVatin,wenn auch mit großer 
Zurückhaltung, vermutungsweise für Römer oderauchfürGroßgrundbesitzer, 
deren Flächen durch das Dekret zumZweckder Neuverteilung stark 
beschnitten wurden^. Doch hat A. Plassart die überzeugende These 
aufgestellt, daß dieseKlemchen mit den Nachkommen der Neubürger 

80.Vgl.dasEdiktvonThisbe,^//884,22-24;auchhiermußbeieinerWiederverpachtung 
der Interessent für die von seinemVorgänger angelegten Pflanzungen einen Preis bezahlen. 
Vgl. Vatin,/^e/^es,(wieA63) 109113 

81.Vatin,ebd.77,Z.9 Ι Ι^^δΌ^έπιγεινόμενοιπολε^ταιχωρίοντι^σύλωνταιλα-
^εΐντωνπερισσευόντωντότεκατάτά^σαδοκιμαςόμενοιέ^ν^ουλήκαίείσκο^μιςόμενοι 
τήπόλεικοίείσ^έροντεςτειμήντωνέντώχωρίωήπε^υτευμένωνήώκοδομημένωνέχέ 
τωσαντό μέρος,τόδαπάνημοτόίγεγονόςτειμασαμέ^νωντωνδαμιουργ^ώνκοίτης 
^οε^λής. Die vorgetragene Deutung des Passus ergibt sich m.E. deutlich aus der unmittelbar 
vorhergehendenBestimmung über den Erbfall(o.A.77) und weicht insofernvon der 
AuffassungVatins,/^e/^es,109116,ab. 

82.Vatin,ebd.78,Z 11 12: είδέτιάμ^ισ^ήτη^μαγένηταιένταύτη|τήδιαιρέσει(7). 
besserwohl τιμήσει o.a. περίκαρ^πούςήδένδραήμεραήαμπέλου^ςέχ^έτωέ^ουσίανό 
άδι^κεϊσΟαιδοκωνκτλ. 

83.Vatin, ebd.76, Ζ . 3 5 : έπείδέπρογεγεώργητοιή^ώρακαί^1520 Buchstaben,έ^χει 
κληρούχουςκαί υπό τοις κληροΰ^οιςπολείτοςτ^ούςπρ^ογεγεωργηκότας,μενοϋσμνέ^ν 
τη ^ώραοίπρσγεγεωργηκότες πωλείται κοίτόπερισΙσεύονδσΟήσεται,ός αν των πο 
λειψών μήέ^ων^σύληταιλ^α^εΐν 

84.Vgl.Vatin,ebd.S.97L 108.162.236-239.242. Aufgrund der schon vorhandenen 
Bewirtschaftung und dem Fehlen einer Pacht(o.A.74)entwickelte Vatin seine Ansicht,daß 
das Dekretnicht aiseine praktische Anwendung der lex Hadriana,sondern eheralsehLAkt der 
Koloniegründung archaischenTypus'zu verstehen sei; vgl.seine Ausführungen a.O.,165ff. 
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identifiziert werden könnten, die auf die Initiative des Kaisers Claudius hin 
mehr als zwei Generationen zuvor in Delphi angesiedelt worden waren. Ihre 
Rechte bzw. die ihnen zugewiesenen Landlose durften als Eigentum 
delphischer Bürger mit Sicherheit nicht durch die vorgesehene 
Landverteilung beeinträchtigt werdend So erklärt es sich, daß das Dekret 
durchweg nurvon dem ^überschüssigen^Gebiet(τòπεριooεûov,τàπεριooεύ 

ovτa)spricht, das jetztunter die nochnichtmitLandversorgtenlnteressenten 

in der Bürgerschaft verteilt werden sollte Man darf wohl vermuten, daß es 
sich bei diesem ^Überschuß^ um Land handelte, das nicht an die Kleruchen 
vergeben war,nichtvon ihnen bzw.ihtenPächtem bewirtschaftet wurzle und 
folglichbrachlag. Wenndiese Annahme zuträfe, ließe sichauch das 
Eingreifen des kaiserlichen Korrektors ohne weiteres verstehen und in den 
größeren Zusammenhang einordnen; Er sorgte durch seine Initiative dafür, 
daß Delphi das Programm der kaiserlichen Agrarpolitik,wie es in derlei 
Hadriana(derudibusagris et iis,^uiper^annoscontinuos inculti sunt)zum 
Ausdruck kam,aufdemGemeindelandverwirklichte^, wobei freilich 
örtliche Besonderheiten in den Regelungen deutlich zur Geltung gebracht 
wurden 

Auch in einer anderen Hinsicht nahm das Dekret kaiserliche Politik auf, 
insofern es den vom Kaiser Claudius gegebenen Anstoß zurWerbung von 
Neubürgern fortsetzte,wiedervorgesehene Fall der ^neu hinzutretenden 
Bürgern zeigt, denen man ebenfalls den Zugriff auf das verfügbare 
Gemeindeland offenhalten wollte. Eine solche Bürgerrechtspolitik vertrug 
sich offensichtlich mit dem rigorosen Ausschlußvon Fremden von der 
Landnutzung.AlsNeubürgerwaren die Fremden willkommen.Einen partiell 
ähnlichen Gedanken hatte auch Dio von Prusa geäußert, indem er vorschlug, 
Fremden, die ein überdurchschnittlich großes Areal auf dem Gemeindeland 
bearbeiteten,dasBürgerrechtzu verleihend 

85.VglA.Plassart,/^DIlI4,S32 
86. Damit trete ich derschonvonJ.Jannoray,^C//68/9,1944/5,76f, geäußerten Ansicht 

bei, der die Anordnungen des Dekrets als "visiblement inspirées de la lex Hadriana de rudibus 
agris" betrachtete; dagegen Vatin,Delphes 93fundl61 195: aberauch erkonstatierte explizit 
den Einfluß Hadrians auf gewisse Regelungen des Dekrets, s.o. A. 72. 

87.S.O.S84 
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Unterden weiteren kaiserzeitlichenZeugnissenüberProblemeder 
Nutzung des Gemeindelandes^ist das schon lange bekannte, der Severerzeit 
angehörende Statthalteredikt von Thisbe wohl das aussagekräftigste. Der 
Te^t der in fünf Fragmenten überlieferten Inschrift wurde von W. 
Dittenberger (1^1) wiederhergestellt und in dieser Form seither 
verschiedentlich wieder abgedruckt^.Seiner möglicherweise lohnenden 
Revision steht hinderlich imWege,daß inzwischen sämtliche Fragmente 
verlorengegangen zu sein scheinen, d.h. an ihrem Herkunftsort Kakosi bzw. 
Thisvinicht mehr auffindbar sind^. 

Das Edikt, das von dem ProkonsulMUlpius^erlassen wurde,ordnetedie 
VerpachtungundKultivierung(^uτεûoαι) von Gemeindeland an undregelte 

88. Zu erwähnen ist besonders das Dekret (von 144/5 od. 192/3 n. Chr.) der dörflichen 
Gemeinde (πολιτεία) der Battynäer, welche dem έθνος der Oresten im "freien", d.h. 
außerhalb der römischen Provinz gelegenen Obermakedonien angehörte. Sie setzte sich 
dagegen zur Wehr, daß ihre Angehörigen von mächtigen Fremden, d.h. Provinzialen oder 
möglicherweise römischen Ex- Magistraten (έπαρχικοι), in der Nutzung ihres 
Gemeindelandes eingeschränkt und davon verdrängt wurden. Vgl. A. M. Woodward, JRS 33, 
1913, 337-346, Nr. 17; F. Gschnitzer, Die Allmende der Battynäer, in: Forschungen und 
Funde. Festschrift B. Neutsch (1980), 149-156: 575G30, 568. Bei Gschnitzer, a.O., 156, 33 
findet sich der Hinweis auf die Inschrift TAMM 1,222 (OGI 488) aus dem zu Philadelpheia 
gehörenden Dorf Kastolos (Lydien), wo die Aufteilung des Gemeindelandes unter die 
Dorfbewohner allerdings in verschiedener Weise verstanden werden kann; vgl. P. Herrmann, 
TAMa.O. Zur Gemeinde der Battynaioi vgl. noch F. Papazoglou, La province de Macédoine, 
in: ANRWU 7.1 (1979), 563f; dies., Les villes de Macédoine, BCHSuppì. 16, 240f; s. dazu 
aber auch M.B.Hatzopoulos, Gnomon63, 1991,58; ferner SEG38, 1943. 

89. Dittenberger, Index Scholarum der Universität Halle für das Wintersemester 1891/2. S. 
I1I-XIV, stützte seine Textherstellung auf das Frg. A nach einer Abschrift von H.G. Lolling (= 
IG VII 2226), das Frg. E nach einer Abschrift von L. Ross (= IG VII 2227) und auf die 
Fragmente B, C, D nach der Veröffentlichung von J.C. Rolfe; F. B. Tarbell, Discoveries at 
Thisbe, in: AJA 6,1890,114-118, Nr. VI. Vgl. /(7 VU S. 747f. Wiederabdruck des Textes gibt 
Sylf 533 und Sylt' 884, beidemal mit abweichender Kennzeichnung der Fragmente; Abbott-
Johnson, Municipal Administration in the Roman Empire (1926), Nr. 129; H. W. Pieket, 
Epigraphica I (1964) Nr. 50. 

90. Diese Information entnehme ich einer Notiz von C. Vatin, Delphes (wie A. 63) im 
Anhang, Anm. 47 zu S. 193. Das Fragment E war schon zur Zeit von Dittenbergers Edition 
verschwunden und hatte von Lolling nicht mehr aufgefunden werden können, vgl. Dittenberger 
zu /G VI 12227 und im Index Scholarum, a.O. S. III. Rolfe und Tarbell fanden die Fragmente A, 
B, C, D vor, machten aber nach ihrer eigenen Aussage, a.o. 115, von A keinen Abklatsch. 

91. E. Groag (Die römischen Reichsbeamten von Achaia (1939), 79f. 165, und, Die 
Reichsbeamten von Achaia in spätrömischer Zeit (1946), 7) setzte M. Ulpius und seinen 
Nachfolger Geminius Modestus, der (vielleicht in der gleichen Angelegenheit wie sein 
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deren Modalitäten. Dem Prokonsul ging es offensichtlich vor allem dämm, 
durch die Nutzung des Landes die Einkünfte der Stadt zu erhöhen, ein 
Thema, dasdiekaiserzeitlicheVerwaltung seit jeherbeschäftigte^.Der Erlaß 
ist daher wohl nicht einfach als ein Gktrov aufzufassen, sondern dürfte in 
Abstimmung mit der Gemeinde zustandegekommen sein^. Die 
Provinzadministration und auch der Kaiser selbst wirkten, wie man weiß, in 
vielen wichtigen Fragen der inneren Grdnung mit den städtischen Instanzen 
zusammen und wurden von diesen vor allem aus Gründen der Effektivität oft 
zum Eingreifen bzw. zum Erlassen von Verwaltungsrichtlinien und 
speziellen Anordnungenaufgefordert^ 

DerTe^t des Ediktes bietet gleich zu Anfang eine gewisse Schwierigkeit; 
Ζ I 31auten nach Dittenberger; Μάρκος ^ λ π ι ο ς ^ ανθύπατος λέγειν ^ö 
βο^λόμενος^ιοβαίωνχωρίονδη^μόοιονή Ιερόνoderτήςπóλεως — ^Ιτεΰοαιΐ 

των επ^εμοΰγεωργο^μένων κτλ.Danach hätte der Statthalter nicht das 
brachliegende, sondern gerade das kultivierte Gemeindeland zur Anlage von 
Pflanzungen denBürgem von Thisbe angeboten.Dittenberger ging bei dieser 
Lösungvoneinem scharfen Unterschiedzwischenγεωργεîvund^uτεύειvaus 

und verstand ersteresals^pflügen,Getreide anbauen^und letzteres im 
Gegensatz dazu als ^pflanzen^ (von GlivenbäumenundWeinstöcken).So 
kam er übrigens in Unkenntnis der erst durch die afrikanischen Inschriften 
bekannt gewordenen kaiserlichen Domänengesetzgebung und der ihr 
entsprechenden Folgeregelungen zudemSchluß ,daßinThisbe auf 
öffentlichem Getreideanbaugebiet nunmehr Pflanzungen angelegt werden 
sollten^. Die dieser Ansicht zugrunde liegende Annahme ist freilich nicht 

Vorgänger) einen Brief an Thisbe richtete (Sylt' 884, 55ff), "etwa in die letzten Jahre des 
Severus Alexander oder in die Regierungszeit seiner unmittelbaren Nachfolger"; vgl. BE. 
Thomasson, Laterculi praesidum, 199, 73; 200, 82; P.M.M. Leunissen, Konsuln und 
Konsulare in der Zeit von Commodus bis Severus Alexandere 989), 295f. 

92. Vgl. z.B. die Hinweise bei Quaß, Die Honoratiorenschicht, 376 m.A. 109. 
93. In dem Dekret selbst werden der Rat und die Ekklesie genannt; außerdem waren die 

Behörden der Strategen, Archonten und Dekateutai für die mit der Verpachtung und 
Verwaltung des Landes zusammenhängenden Aufgaben verantwortlich. 

94. Vgl. z.B. die Hinweise bei Quaß, Die Honoratiorenschicht, 376-381, sowie das oben 
besprochene Eingreifen des Aemilius luncus in Koroneia und Delphi oder die angeführten 
Regelungen Marc Aureis über den Zugang zum Areopag und zum Rat der 500 in Athen. 

95. Index Scholarum (wie A.89), S. VIII; vgl. Syll' 884, Anm.4. 
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zwingend; denn γ^α^γ^tvheißtnichtnur^pflügen^,sondernallgemein^den 
Boden bearbeitend und wurde auf Gliven-undWeinanbau ebenso wie auf 
jede andere Form des Landbaus angewandt^.Dieγεωργoύμεvα des Edikts 

sind demnach als das in Kultur stehende Land im Gegensatz zum Brachland 

aufzufassend,d.h. in derselbenWeise,wiederTe^t selbst an anderer Stelle 

(Z.^3f) das bepflanzte Land(τòπε^uτεuμέvov)dem unbearbeiteten (το 

àργóv)gegenüberstellt. Da es im Prinzip wenig Sinn zu machen scheint, 
kultiviertes Land zurKultivierung freizugeben,dürfte diebetreffende 
Formulierung bzw. Ergänzung des Ediktes wohlkaum das Richtige treffen. 

Gegen dievorliegendeTe^tformsprechenauchnochandere Überlegungen; 
Die Neuanlage von Baum undWeinpflanzungen fand nach griechischer 
Gepflogenheit und nach den Grundsätzen der kaiserlichen Agrarpolitik 
vornehmlich aufBrachland statt^,nicht aufbestelltem.Auch die von dem 
Edikt den Interessenten eingeräumten fünf abgabenfreien Jahre zur 
Entwicklungder Pflanzungen machenganz klar,daß es sich nicht um 
kultiviertes Land gehandelt haben kann. Wenn nun aber der für die 
Pflanzungen in Aussicht genommene Boden tatsächlich das Kulturland uml 
zumindest teilweise an Getreidebauem verpachtet gewesen sein sollte, hätte 
man durch die Umstellung fünf Jahre lang auf die Pachtzahlungen bzw. die 
AbgabenanGetreide(vemrutlichwieaufdenkaiserlichen Domänen einDrittel 
des Ertrages)^verzichten müssen. Gb die Stadt bzw.die Provinzverwaitung 
emen solchen Einnahmeverlust hingenommen hätten, ist sehr fraglich. Zudem 
war bekanntlich die Getreideversorgung vieler Städte wegen der Gefahrvon 
Mißernten, aber auch aufgrund zu geringer Eigenproduktion prekär und nicht 
seltenlittensieunterVersorgungsproblemen^.DaßThisbeessichhätte leisten 
können, den Getreideanbau auf dem Gemeindelandabzuwürgen,istdaheteher 
unwahrscheinlich. Auch hat die kaiserliche Regierung, soweit erkennbar, 
niemals den Getreideanbau zugunsten des Weinbaus zurückgedrängt, 

96. Vgl. z.B.diebeiL57s.v. γεωργέω II, 1 und 2 angeführten Zeugnisse sowie 7C7 IF 1100 
o.A. 60. 

97. Vgl. LSJ a.O. 
98. Vgl. O.A. 25.33.41.45.81.82. 
99. Vgl. o.A. 42 und 46; 26 und 60. 

100. Vgl. z.B. die Hinweise bei Quaß, Die Honoratiorenschicht, 253-269. 
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sondern aufgrund der Gefahr von Hungersnöten das Gegenteil davon getan, 

d.h.versucht,die Anbaufläche für Getreide zu vergrößern, nicht nur unter 

Domitian, sondern auch späternoch^. 

Die Forschung bewegtesichhinsichtlich des problematischenAnfangsdes 
Ediktes imwesentlichen auf zweiWegen.Der einebestand darin,den 
vorliegendenTe^t zu ignorieren und, da der Inhalt des Erlasses weitgehend 
derkaiserlichenAgrarpolitik entsprach, denStandpunktzu vertreten,daß hier 
Brachland verpachtet werden sollten Andere nahmen denWortlaut ernst 
und versuchten, damit ins reine zu kommen. Eine Möglichkeit dazu schien 
damit gegeben,die γεωργούμενα als dasTerrain extensiv wirtschaftender 

Großpächter bzw. Besitzer zu betrachten, zu deren Ungunsten und an gieren 
Stelle nun intensiv wi^schaftendeKleinpächtertretensollten^Ein weiterer 
und erst kürzlich erwogener Lösungsversuch erklärte im Gegensatz dazu die 
auf den γεωργoύμεvαTätigen zu Getreide anbauenden Kleinpächtern,die 
jetzt durch die Anordnungen des Statthalters ins Hintertreffen gerieten und 
zugunstenkapitalstarkerundzu InvestitionenfähigergrößererGrundbesitzer 
verdrängt werden solhen^.Angesichts der problematischenTe^tgmndlage 
wird man freilich eher zurückhaltend sein müssen und weder die eine noch 

101.Vgl.das bekannte Weinbauedikt Domitians,Suet.Dom.7,2; dazuT.Frank,/^^eaB^/ 
/ra/^(wieA.36),55.141f.l45.182.183.297.D.Magie,^^a^^/e^^s/a^7^(1950),580. 

Zu Geltungsdauer undGeltungsbereich derRegelungnachDomitian vgl. z.B. M. 
Rostovtzeff,^^/e^(wieA.49^.233;ders..77^e^e.a^^e^.///s^^(wieA.9),201f.627f; 
A.N.Sherwin-White,77^eLer^s^/^/^(wieA.36),257f.zuep.Ill 19,7; ferner auch die 
Regelung desQVeraniusPhilagros von Kibyra,/c7^IV915b.4ff.uA115 
102.Vgl.z.B.O.Seeck, in: 7^^ lV191901)s.v.colonatus,Sp.494;L. Mit te is ,Z^ 

Gese^e/^e^e^^ae^(wieA30).8;GVatin,/^e/^es(wieA63),193f 
103.Vgl M Rostovtzeff,^r^^eB7(wieA 49),387:U Kahrstedt.^as^7rse/^a////e^e 

t7es/e^r(wieA.10),103 stelltedie willkürliche Behauptungauf,die Aufteilung des Bodens sei 
eine Folge der Enteignung der prominenten Familie des M.UlpiusBrachasParamonianus 
durch die Severer.Die Familie verschwinde daher um 200 n.Chr.; letzteres war einabwegiger 
Schluß aus derTatsache,daß in der ersten Hälfte des 3.Jh.n.Chr. inThisbe wie auch 
andernorts die inschriftliche Dokumentation weitgehend aufhört.Zu dieser Familie S./C7VII 
22362237.22412242(mit Datierung in die erste Hälftedes3JhnGhrundStemmavonW 
Dittenberger).2244.Vgl.jetzt vorallem die weiterführende Untersuchung vonH.J.Gehrke, 
Thisbe in Boiotien, in:/^//^75,1993, 150-152. Zur Zielsetzung des Edikts vgl. auch 77̂ . 
^e^a^,in:7//s^/a8,1959,474A230 
104.Vgl.H.-J.Gehrke, a.O.,152-154.lhmhabe ich fürdie Diskussion überdasThemazu 

danken, durch die diese Untersuchung mit angeregt wurde. 
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die andere der angebotenen Interpretationen in vollem Umfang akzeptieren 
können. 

Ein gangbarerWeg,um die erörterten Schwierigkeiten aus demWeg zu 
räumen,führt m.E. auf denVersuch einer abweichenden Ergänzung in den 
Zeilen^3;mein Vorschlag, der freilich nur demSinne nach als zutreffend, 
demWortlaut nach exempli gratia aufgefaßt werden will, ^ηί^;όβοτ^λόμε 

νος^ιοβαίωνχωρίον^μόοιον της πόλεως λαßεîvκαί^uτεûoαιlεκτòς(oder 

auch χωρίς)^τωνέπ^ εμού γεωργouμέvωv κτλ. Danach bot der Statthalter 

öffentliches Land zurCkkupationundBepflanzung an, das außerhalb des zu 
seinerAmtszeitkultiviertenlag, d.h.nicht bewirtschaftetwurde;oderaberer 
nahm das gegenwärtig in Kultur stehende Land ausdrücklich von seinem 
Angebot aus. Beides konnte mit ^κτό^ ausgedrückt werdend, wobei in 
diesem Fall beide Möglichkeiten sachlich auf dasselbe hinausliefen. Damit 
tat M.Ulpius nichtsanderes,alsdaßerauf das Gemeindeland von Thisbeden 
Grundsatz der le^Hadrianaderudibusagris anwandte, der, wieder Erlaßdes 
Perlina^ und die Inschrift von Ain W a s s e l ( l ^ ^ l ^ n C h r ) ^ d e u t l i c h 
machen, in der Severerzeit mit besonderemNachdruckaktualisiertwurde. 

Das Brachland, das jetzt mit GlivenbäumenundWeinstöcken bepflanzt 
werden sollte,wird man sich wohl weniger in der Ebene vonThisbe zu 
denken haben,da diese vom Hochwasser imWinter betroffen wurde und 
hauptsächlichfürden Getreideanbaunutzbarwar.Eher könnte manes auf den 
etwas höher gelegenen Flächen der Ebene, vorallem an derenNordrand, und 
an denHängenringsum vermutend 

105. Die Präposition εκτός kann örtlich gebraucht werden,vgl.z.B.^/7685,69f: ein 
Heiligtumdes Zeus liegt έκτος της διαμ^ισ^ητσυμέvης^ώρoς,oderaber in der Bedeutung 
"mit Aushahme von", vgl. z . B . d a s S C d e Amphiaraio. wogewisse Flächen bei der 
Verpachtung der Steuern (an die publican!) ausgenommen werden, ^B//^747;Sherk/^/^c7/^ 
23(73v.Ghr.),36.38;έκτóςτετoύτωv;50:έκτóςάγρωv(τoύδεïvoς).1mdemBriefCaesars 
anPergamon,/^/^c7^54,7,wirdmitderFormulierung^^^^oo^^o^,dasKönigsgutvon 
der Privilegierung der Stadt und ihresTerritoriumsmit Freiheit und Immunitätausgenommen. 
106.VgloA45und47 
107.VglAPhilippson,/^/e^ee^se^e^La^se^a/7e^l,Teil2(l95l),458f.ZurRegulierung 

undVerteilung des Hochwassersdurch den vonPausanias 1^32,2-3,beschriebenen Damm und 
andere hydraulische Anlagen vgl.die eindringenden Untersuchungen vonJ.Knauss,Die alten 
Talsperren beim taubenumschwärmtenThisbe in Südwestboiotien, in: B4^rI^e/r20(1989)H.3. 
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Das Edikt entspricht nicht nur im Grundsätzlichen, sondern auch in seinen 
einzelnen Regelungen in vollem Umfang der traditionellen kaiserlichen 
Nutzungspolitik fürBrachland wie auch spezifischenVortstellungen der 
griechischen Städte; Das Land wurde in Parzellen an die Interessenten zu 
dauerndem Besitz vergeben, den diese frei vererben, verkaufen und 
verpfänden konnten, nur nicht an Fremde. Nichtbürger waren wie in dem 
Dekret von Delphi ausgeschlossen. Übertretung des Verbotes hatte den 
Verlust des Besitzes zur Folge^.Ähnlich wie in Delphi fiel,wenn kein 
Testament und keine gesetzlichen Erben(vóμιμoικληρovóμoι)vorhanden 

waren, derGrundandieStadtzurück;dieserGrundsatzgaltübrigensauchfür 
Privatland^.Für die Besitzer bestand Kulturpflicht Wenn sie dieser in den 
ersten fünf pachtfreienJahren nicht nachkamen, mußten sie die Pacht(^ó-
ρος) nachzahlen; ihr Besitzwurde in diesemFall(wie nach dem bienniumauf 

den kaiserlichen Domänen) eingezogen und weiterverpachtet. Dasselbe 
geschah auch dann,wenn der Besitzer seiner Kulturpflicht nur zumTeil 
nachkam, allerdings mit dem Unterschied, daß der Nachpächter für die von 
seinemVorgänger angelegten Pflanzungen an die Gemeinde einen Preis zu 
zahlenhatte^,ähnlich wie in Delphi bei derWeiterverpachtung des Besitzes 
nach demRückfall an die Städte 

3255;ders.,Purpose and Function of the Ancient Hydraulic Structures at Thisbe, in: ^e^r/a 
B4^/^alI,hrsg,vonJ.M.Fossey(1992),3545.Vgl.auchdieAusführungenvonH. J.Gehrke, 
Thisbe(wieAI03),145148,mitvielenHinweisen. 

108. Als Pächterwerden nur Bürgervorgesehen, ^B//^ 884,23.27.29 (s.u.A.113).39,und 
Fremde bei derVerpfändungundVererbung ausdrücklich ausgeschlossen,vgl.Z.47-50 und 
50-52. 

109.Vgl.o.A.77und78;^7/884,52-54m.Anm.23. 
110. Vgl.^/ /^884, 19-22; 22-27."Weiterverpachten"wirdZ.20mitμετoπωλεîv,bzw. 

"verpachten"Z.28mitπωλεîv ausgedrückt.Woes bei derVerpachtung um dieZahlungeines 
Preises fürdieangelegten Pflanzungen geht, heißt esZ. 23;πιπρασκέσ0ω ^δέ^τσχωρίονπο-
λείτη,undderPächterwirdZ.26alsóπριóμεvoς bezeichnet.Vgl.zudieserTerminologiedes 
Verkaufens bzw.Kaufens für den Abschluß eines PachtvertragesW.Dittenberger,/^e^ 
^e^/a^r^(wie Α. 89), S. ^III. Dem entspricht,daß in den Pachturkunden von Mylasa und 
01ymos(o.A.31)derPachtzins(^óρoς) von dem säumigen Pächterκoτàτóvπωλητικòvvó-
μον eingetrieben wird.Dieses Gesetz regelte offensichtlich die Modalitäten derVerpachtung 
des öffentlichen Landes, das dem Zeus bzw. dem Apollon und der Artemis gehörte; vgl. 
/tB^/asaI208,13;218,IO; 226,10; II 801,15; 823,3; 828,10. Vgl. auch Rostovtzeff.Studien 
(wieA.49),267,2.Zuώvήundπρίασ0αιa1sTerminifürdieStaatspacht,s.auchM.Wörrle. 
in: ^^^9 ,1979 ,99-102 . 

lll .S.o.A.81. 
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Von besonderem Interesse sind dieVorschriften des Ediktes über die 
Größe der Parzellen Zunächst hatte sich der Interessent mit einer 
schriftlichen Eingabe an die Strategen zu wenden und darin sowohl das von 
ihm gewünschte Grundstück als auch die jährliche Pacht(^óρoς)^für jedes 
einzelne Plethron^ (caû,l ha) aufzuführen Wurden diese Angaben 
akzeptiert, konnte daraus die ganze(nach den fünfJahren)einmalimJahr zu 
zahlende Pachtsumme errechnet werdend.DiesesVerfahren entsprach 
wahrscheinlich derunterschiedhchen Güte undBeschaffenheitdes Bodens in 
dem genutzten Gelände; es bot aber vor allem eine probate Möglichkeit zu 
kontrollieren, wo und wieviele Plethren der betreffende Bürger okkupieren 
wollte.HierfürwareineGbergrenze festgelegt; diedafür angegebene Zahl ist 
verloren.Doch bestehtkeineVeranlassung zu vermuten,daß sie sich jenseits 
der Größenordnung des kleinen Besitzes,wie man sie in Delphi(4U oder 6(J 
Plethren) und anderswo findet, bewegt hätte.Wenn einer^ertappt^ wurde, 
mebr Plethren als erlaubt waren bepflanzt zu haben, wurde das Gelände 
eingezogen und an einen anderen Bürgerverpachtet^.Aus dieser Regelung 
spricht offenkundig die Absicht, möglichst vielen Bürgern die 
Bewirtschaftung des Staatslandes zu erlauben bzw. schmackhaft zu machen. 
Die Fixierung einer Gbergrenze läßt ferner darauf schließen, daß unterhalb 
des Maximums die okkupierte Fläche variieren, d.h. je nach der 
ökonomischen Leistungsfähigkeit der Interessenten größer oder kleiner sein 
konnte Damit kamen in Thisbe dieselben Grundsätze zur Anwendung, die 
sich schon bei Dio vonPrusafandenundvondenDelphempraktiziertworden 
waren. 

DieFällevonDelphiundThisbe sind instruktiveBeispielefür das 

112. ^/7884.2ff:ó^oυλóμεvσς..Tπoραδóτω τοις στροτηγοίς της πόλεως! ^ λ ί ο ν . 
γραίας ένούτωιτόποντε,σν^ύλετοιλα^είνκαί^όρον,όν δώσει κατ^ένιαυτόνύπέρ 
έκάστoυπλέ0ρoυ.l5ffTλή^τ|aιiδέ^ΰπέρέκά^στoυχωρίoυ,besserwohl:πλέ0ρoυóκa-
ταλα^ών^ονεσιντοϋ^όρουτωνπρώτων^έτ^ωνπέντ^εκτλ. 

113. Ebd., 27ff:λaμ^avέτωδέóπσλείhης έκαστος μήπλέονπλέ0ρω|ν-1.είμέντοιτις 
^ωροΟείη^υτεύσαςτ|ού^τοιςπλέον,πωλήσουσιν^οί στρατηγοί τί^^οι^ομένω τωνπο-
λειτωvκτλ.Wurde kein Interessent gefunden,mußte nach der Ergänzung Oittenbergers der 
Okkupant, der das Maß überschritten hatte, für dieses eingezogene Land die von ihm pro 
Plethron vereinbarte Pacht an die Stadt zahlen. Zu den Grundstücksgrößen s.o. A. 68 und 69; 
ferner A. 36 und38. 
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Zusammenwirken der römischenVerwaltung mit griechischen Städten in 
dem Bemühen, das öffentliche Brachland zu nutzen. Die Ursachen für dieses 
Problem, das sich in verschiedenen Städten bemerkbar machte, dürften in 
dem (punktuell und zu bestimmten Zeiten feststellbaren) Mangel an 
Menschen^wieauch darin zu suchen sein, daßdas Gemeindeland in seinem 
Umfang eher zunahm, etwa durch den Erbfah bei öffentlichem und privatem 
Boden, durch Schenkungen, Stiftungen, Konfiskation u.ä.^. Die 
Lösungsversuche wieseninEinzelfragenBesontlerheiten auf, wiedas Fehlen 
einer Pacht in Delphi, folgten aber in der Hauptsache der kaiserlichen 
Agrarpolitik, die in der Domänengesetzgebung am klarsten zum Ausdruck 
kam.Neben der Absicht,die Einkünfte der Städte bzw.ihreVersorgung 
dauerhaft zu verbessern, ist besonders die sozialpolitische Komponente der 
getroffenen Regelungen bemerkenswert. Während auf den Domänen nach 
Lageder Dinge und demZuschnittdesBrachlandesallein die Kolonenfür die 
Kultivierungsarbeit in Frage kamen, seichte man in den Städten analog dazu 
eine möglichst große Zahl von Bürgern für diese Aufgabe zu gewinnen. An 
Großpächtern, die ihren Pachtbesitz ohnehin an Kleinpächter hätten 
unterverpachten müssen,warmanoffensichtlichnichtinteressiert. Möglichst 
die gesamte Bürgerschaft sollte von den Maßnahmen profitieren. Dieses 
Konzepthatteeinmal zurFolge,daßbeidenGrumlstücksgrößen die 
Dimensionen des Kleinbesitzes nichtüberschritten werden konnten Zum 
anderen wurde deswegen gelegentlich die Beteiligung von Fremden 
artsgeschlossen. Unter den Bürgern selbst machte man deutliche 
Unterschiede; das geschah aber offenbarnicht in der Absicht,die Gruppe der 

114.Vgl.o.S77ff. Zu der Äußerung des Plinius,ep.llll9,7,überdiepenuriacolonorum und 
ihre Deutungsmöglichkeiten,vgl.A.N.Sherwin-White(wieA.36),257f,fernerauchD.Flach, 
^7^/se^eB4^a^ese^/e/^e(wieA.39),85. 
115. Vgl.A.77und78 sowie 109; fernerz.B.^c733,1041 (ArchippeinKyme):/^/^B^e 

l9,39ff;B.Laum,^/^^e^II68a(LVacciusLabeoinKyme);/^^es^sIII622,9ff(eine 
offenbar in den Besitz der Stadt übergegangene Αντωνιανή ουσία);/c7/^IV914,4ff(Q. 
VeraniusPhilagros erreicht als Ekdikos für KibyradieVerurteilung eines Gegners und den 
Übergang seines Grundbesitzes an die Stadt; vgl. L. Robert, ^^es^a^ / / e^^es (1937 ;ND 
1970).377f);7c7/^lV915b,4ff;BLaum,^7r^^e^ 11 162(derselbeQ. VeraniusPhilagros 
ordnet an, daß die Einkünfte aus seiner Stiftung für die Gymnasiarchie bei 
Nichtinanspruchnahme für letztere von der Stadt zum Ankauf von κτήσεις σειτσι^όροι 
verwendet werden sollen,und sichert diesen Stiftungszweck gegen Verstöße; vgl Quaß,/^/e^ 
//^a^ar/^e^se/^e/^,323,1379);vgl.aucho.A.2 
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Wohlhabenden oder die der Ärmeren aufKostenderjeweils anderen zu 
begünstigen. Es ging überhaupt bei keiner der Maßregeln um so etwas wie 
eine Revolutionierung der Besitzverhältnisse oder auchnur um eine 
Bodemeform.Esdürfte mit demZeugnisdes Dio vonPrusaseine Richtigkeit 
haben, daß derartige Forderungen in den kaiserzeitlichen Städten gar nicht 
mehr erhoben wurden^ Aberman berücksichtigte bei der Bodenverteilung 
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Bürger.Diesesrealistische Prinzip 
kam im ^Plan^des Dio,vielleicht in Makedonien,sicher im Dekret von 
Delphi und im Edikt vonThisbezumTragen.Der Reichere,der bereits 
Grundeigentümer war, konnte auf dem Gemeindeland mehr Mittel 
investieren,Tagelöhner beschäftigen,vielleicht Sklaven einsetzen. Einem 
ärmeren Bürger, für den seine Parzelle der einzige Grundbesitz war,stand 
eigentlichnurdie Arbeitskraft seinerPersonbzw. seiner Familiezur 
Verfügung.In derUngleichheit der okkupierten Flächen wurden trotzrelativ 
geringer Differenz unter den nachweisbaren Grundstücksgrößen die realen 
ökonomischen und sozialen Unterschiede evident. Die pi^ivilegierte Stellung 
derWohlhabenden sollte durch die Regelungen nicht verändert,sondern 
konserviert bzw.stabilisiert werden^,wobei freilich auch an die höheren 
Pachteinnahmen zumVorteil der Gemeinde gedacht gewesen sein dürfte. 
AbgesehenvondieserTendenzistaberdasBemühenunverkennbar,nichtmu 
diewohlhabenden,sondern auchdie ärmeren Bürger wirtschaftlich zu 
fördern und ihnen dadurch eine (wenngleichbescheidene)E^istenz zu 
sichern. Das Ziel dieser Politik war offensichtlich, der ganzen 
Polisgesellschaft in ihren gegebenen Verhältnissen, d.h. mit der 
eingetretenen soziopolitischenDifferenzierung,zunützenundsie insgesamt 
zu konsolidieren. 

Neben dem angestrebten Engagement der Bürger in der Landwirtschaft 
war der von Dio geäußerte ^Vorschlag^ interessant, wegen des 

116.Vgl.seineÄußerunginor.31,70überdiesozialeRevolution,zu derauch der Antragauf 
Neuverteilung des Bodens gehörte:σμηδ^óλωςίσμεv,εïπστε συνέβη. 

117.Bei den Unterschieden,die bekanntlich beiVerteilungen von Lebensmitteln und Geld 
an verschiedene Empfängergruppen in einigen Städten Kleinasiens zu beobachten sind, kann 
man eine ähnlicheTendenz unterstellen; vgl.aus jüngerer ZeitG.Woolf, in: 7^/^^ 58,1990, 
241sowie^L740,1645 
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Menschenmangels auf dem Land besonders tüchtigen Fremden das 
Bürgerrecht und die damit verbundenenVergünstigungen zu gewähren.In 
Delphi, wo man nachweisbar unter Bürgermangel litt, scheint die 
Einbeziehung von Neubürgern bei der Landverteilung trotz des prinzipiellen 
Ausschlusses von Fremden eine derartige ^Bürgerrechtspolitik^ zu verraten. 
Man sieht sich freilich leider zu der Feststellung genötigt, daß für diesen 
wichtigen politischenAnsatz die Zeugnisseaus anderen Gemeindenfehlen. 

Universität Göttingen Fr. Qitiiss 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΧΕΡΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΓΑΙΩΝ 
ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ. 

Μέ αφετηρία τις πληροφορίες πού δίνει στον "Ευβοϊκό" του ό Δίων Χρυ

σόστομος, ή μελέτη εξετάζει τό πρόβλημα της καλλιέργειας χέρσων γαιών των 

ελληνικών πόλεων κατά τήν αυτοκρατορική εποχή στην οικονομική, κοινωνική 

καί πολιτική του διάσταση, σέ σύγκριση μέ τα σχετικά επιγραφικά κείμενα της 

εποχής: Είναι ή επιστολή του αυτοκράτορα Κλαυδίου προς τους Δελφούς (52 

μ.Χ.), τό ψήφισμα από τήν Γάξωρο (από τήν εποχή τοϋ Άντωνίνου Π ίου), ή 

γνωστή από επιγραφή τών τελευταίων χρόνων τοΰ Τραϊανού (οπωσδήποτε 

όμως πολύ παλαιότερη) lex Manciana, ή βασιζόμενη σέ αυτήν lex Hadriana "de 

rudibus agris et iis, qui per X annos continues inculti sunt"jò ψήφισμα τών 

Δελφών περί διανομής γαιών επίσης από τήν εποχή τοϋ 'Αδριανού (πού έχει 

πραγματευθή στην αδημοσίευτη ακόμη διδακτορική του διατριβή "Delphes à Γ 

epoque imperiale", Σορβόννη 1965, ô C. Vatin) καί τό εδικτον τοϋ ανθυπάτου 

M. Ulpius περί τών γαιών της Θίσβης (από τήν εποχή τών Σεβήρων), στην αρχή 

τοϋ οποίου προτείνεται μάλιστα από τον συγγραφέα ή συμπλήρωση: (ο βουλό-

μενος Θισβαίων χωρίον) δη[μόσιον της πόλεως λαβείν καί φυτεΰσαι εκτός] (τών 

υπ' έμοϋ γεωργουμένων). 

Ανεξάρτητα από τις διαφορές πού υπάρχουν εξ αίτιας τών κατά τόπους 

ειδικών συνθηκών στις αναφερόμενες στά κείμενα αυτά ρυθμίσεις, είναι φανερή 

ή προσπάθεια της αυτοκρατορικής διοίκησης νά αντιμετώπιση σέ συνεργασία 

μέ τις πόλεις τό πρόβλημα τής καλλιέργειας χέρσων γαιών, ή έκταση τών οποί

ων αυξανόταν είτε εξ αιτίας τής ολιγανθρωπίας είτε για άλλους λόγους (απου

σία κληρονόμων, δωρεές, δημεύσεις). Στην διανομή τών χέρσων γαιών καθορι

στική σημασία είχε βέβαια ή κοινωνική διαφοροποίηση (ή προνομιακή θέση τών 

πολιτών τοΰ ανωτέρου κοινωνικού στρώματος, οι όποιοι άλλωστε είχαν περισ

σότερες δυνατότητες αξιοποίησης τών γαιών, διατηρείται ή ενισχύεται), πα

ράλληλα διαφαίνεται όμως καί ή πρόθεση νά έξασφαλισθή τό minimum κάποι

ας οικονομικής αυτάρκειας στους πολίτες τοΰ κατώτερου στρώματος. Όσον 

άφορα τήν πρόταση πού διατυπώνεται στον "Ευβοϊκό" τοΰ Δίωνα νά δίνονται 
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χέρσες γαίες καί σέξένους(πούθά είχαν τις δυνατότητες γιά τήν καλλιέργεια 

τουςκαίφυσικάθάπολιτογραφοΰνταν),άπότίςμαρτυρίεςπούδιαθέτουμεδέν 

φαίνεται νά είχε πρακτική εφαρμογή.'^στόσοάν λάβηκανείςΰπ'όψιντήνυφι-

στάμενη(στήν κυρίως Έλλάδα)όλιγανθρωπία(τήν όποια συγγραφείς τών 

αυτοκρατορικώνχρόνων συχνά υπερτονίζουν)καίόρισμένες ένδείξειςτοΰψη-

φίσματοςτώνΔελφών,ένα τέτοιο ενδεχόμενο δένθά πρέπει νάάποκλεισθή. 
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